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Sachverständige Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

(LT-Drs. 17/10625)  

– Schriftliche Anhörung durch den Haushalts- und Finanzausschuss – 

 

I.  Gegenstand und sachlicher Umfang der Stellungnahme 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (LT-Drs. 17/10625) spricht sich für das 

baden-württembergische Grundsteuerkonzept aus, wie es zwischenzeitlich als Entwurf in 

den baden-württembergischen Landtag eingebracht worden ist (Entwurf eines Gesetzes 

zur Regelung einer Landesgrundsteuer der Landesregierung Baden-Württemberg vom 

29.09.2020, LT-Drucksache BW 16/8907, im Folgenden nur: LGrStG BW-E). Es wird unter 

verschiedenen Aspekten als vorteilhafter als das Bundesgrundsteuerrecht (Grundsteuer-

recht in der Fassung des Grundsteuerreformgesetzes vom 26.11.2019) sowie andere dis-

kutierte Modelle angesehen. Meine Stellungnahme beinhaltet daher eine vergleichende 

Betrachtung der genannten Konzepte.  

Entsprechend meiner Forschungsgebiete beschränke ich mich auf Aussagen zum Verfas-

sungsrecht (dazu IV.) und zur Administrierbarkeit (dazu V.). Entsprechende Aussagen las-

sen sich allerdings erst im Anschluss an eine kurze Darstellung der verschiedenen „Kon-

zepte“ treffen (III.). Ich blende dabei den Steuergegenstand „Betrieb der Land- und Forst-

wirtschaft“ aus und konzentriere mich auf den Steuergegenstand „Grundstück“. Denn in 

Ansehung des Steuergegenstandes „Betrieb der Land- und Forstwirtschaft“ verfolgen je-

denfalls das Bundesgrundsteuerrecht und das LGrStG BW-E einen identischen Ansatz. 
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Die nachfolgende Stellungnahme gibt allein meine persönliche Einschätzung wieder. Ich 

habe bisher weder für staatliche Stellen, Parteien, Interessenverbände oder Unternehmen 

Gutachten oder andere Stellungnahmen zur Grundsteuer erstattet bzw. abgegeben.  

II.  Zusammenfassung 

1.  Verfassungsrecht 

Gegenüber jedem Modell sind verfassungsrechtliche Einwände erhoben worden. 

In Bezug auf das Bundesgrundsteuerrecht halte ich die geltend gemachten verfassungs-

rechtlichen Einwände nicht für durchschlagend. Es greift auf konzeptioneller Ebene auf 

eine (insbesondere vom Bundesverfassungsgericht) anerkannte Verknüpfung von Steuer-

gegenstand (Grundstück), Belastungsgrund (Leistungsfähigkeit, Sollertragsgedanke) und 

Bemessungsgrundlage (Verkehrswert) zurück. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher 

noch nicht einmal angedeutet, dass es eine als Sollertragsteuer ausgestaltete Grundsteuer 

schon dem Grunde aus grundsätzlichen Erwägungen als verfassungsrechtlich problema-

tisch ansieht. Die vorliegende Rechtsprechung zur Grundsteuer zeigt vielmehr, dass die 

Grundsteuer als Sollertragsteuer verfassungsrechtlich akzeptiert wird. Der Bundesgesetz-

geber bewegt sich daher insoweit auf einem sicheren Pfad. Etwas unsicherer wird es zwar 

bei der Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage, namentlich in Bezug auf die hier von der 

Kritik in den Mittelpunkt gerückte Ertragswertermittlung, die für bebaute Wohngrundstücke 

maßgeblich ist. Hier typisiert der Bundesgesetzgeber im Interesse einer ressourcenscho-

nenderen Vollziehbarkeit der Grundsteuer erheblich. Die geäußerte verfassungsrechtliche 

Kritik hat in Bezug auf die Qualität der Ungleichbehandlung ihre Berechtigung, hindert aber 

in Anbetracht der Vollzugsbedingungen nicht die Rechtfertigung der Typisierungen. Auf der 

einen Seite zeichnet das Bundesgrundsteuerrecht die Lage des Grundstücks und das für 

den Ertragswert relevante lagetypische Mietniveau durchaus nach, nur nicht vollumfäng-

lich. Auf der anderen Seite muss man sich vergegenwärtigen, dass bundesweit immerhin 

die Bewertung von 36 Mio. wirtschaftlichen Einheiten zu bewirken ist, auch die Finanzver-

waltung mit dem demographischen Wandel zu kämpfen hat und jede Verschiebung von 

personellen Ressourcen zu Lasten des Vollzugs anderer Steuern (Ertragsteuern, Umsatz-

steuer) gehen würde. Im Lichte dessen ist die vom Bundesgesetzgeber getroffene Entschei-

dung für eine starke Typisierung nicht zu beanstanden. 

Auch der baden-württembergische Entwurf ist verfassungsgemäß. In Bezug auf das unter 

anderem von der Entwurfsbegründung genannte Leistungsfähigkeitsprinzip (auch hier: 

Sollertragsgedanke, objektive Leistungsfähigkeit, die ein unbebautes Grundstück vermit-

telt) bewegt er sich auf dem gleichen Pfad wie das Bundesgrundsteuerrecht. Dass nur der 

Verkehrswert des Bodens (ohne Gebäude) in die Bemessungsgrundlage einfließt, ist ver-

fassungsrechtlich zulässig. Denn diese Bemessungsgrundlage ist lediglich die unmittel-

bare Folge des zulässigerweise in Ausübung des gesetzgeberischen Gestaltungsspiel-

raums bestimmten Steuergegenstandes (= nur unbebautes Grundstück). Als weiterer Be-

lastungsgrund tritt gleichrangig noch das Äquivalenzprinzip hinzu. Dies schadet 
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verfassungsrechtlich nicht, vermittelt insoweit aber auch keinen Vorteil. Auch das LGrStG 

BW-E typisiert mitunter nicht unerheblich auf der Ebene der Bemessungsgrundlage. Denn 

es wird der „eine Bodenrichtwert“ des Bodenrichtwertgrundstücks (= ein fiktives Grund-

stücks mit bestimmten wertspezifischen Merkmalen) für maßgeblich erklärt und es werden 

die in der Bewertungspraxis ansonsten noch üblichen Anpassungen an grundstücksspezi-

fische (wertrelevante) Eigenschaften des konkret zu bewertenden Grundstücks ausge-

schlossen. Diese Typisierungen sind aber verfassungsrechtlich hinnehmbar. 

Das reine Flächenmodell, das vor allem mit dem Freistaat Bayern in Verbindung gebracht 

wird, wird zu Recht für verfassungswidrig erachtet. Das Modell wird dem Gebot einer reali-

tätsgerechten Kosten- oder Nutzenrelation nicht gerecht. Der verfassungsrechtlich notwen-

dige Zusammenhang zwischen der Grundstücks- und Gebäudefläche einerseits und den 

gemeindlichen Kosten bzw. der Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen andererseits 

wird in der Bemessungsgrundlage nicht ausreichend sichtbar. Die Äquivalenzzahlen sind 

zudem willkürlich gewählt.  

Die genannten Mängel werden beim Flächen-Lage-Modell durch den Ansatz einer Lagedif-

ferenzierung relativiert. Durch den Lagefaktor wird zumindest ein (grober) relativer Zusam-

menhang zwischen Ertragskraft, Lage und Nutzen hergestellt. Gleichwohl bleiben verfas-

sungsrechtliche Zweifel. 

2. Administrierbarkeit 

Das Bundesgrundsteuerrecht ist jedenfalls in Bezug auf die unbebauten Grundstücke (Ver-

gleichswertverfahren über die Bodenrichtwerte) und die bebauten Wohngrundstücke (Er-

tragswertverfahren) nach meinem Dafürhalten einfach administrierbar. Dass hier auf den 

ersten Blick komplexe Berechnungsschritte vollzogen werden müssen, ist unerheblich, 

weil dieser Vorgang programmbasiert automatisiert erfolgen kann. Entscheidend sind viel-

mehr die notwendigen Daten. Insoweit gilt: Es ist – bedingt durch die weitgehende Typi-

sierung – eine überschaubare Datenmenge erforderlich. Von den notwendigen Daten wer-

den zudem viele durch den Gesetz- oder Verordnungsgeber vorgegeben, die Bodenricht-

werte und die Grundstücksgröße können andere staatliche Akteure (digital) bereitstellen 

und der Steuerpflichtige ist nur für Gebäudealter und Wohn-/Nutzfläche verantwortlich. 

Über diese Daten verfügt der Steuerpflichtige vielfach schon. Und selbst in den Fällen, in 

denen der Steuerpflichtige Wohn-/Nutzfläche ermitteln und das Baujahr noch recherchie-

ren muss, handelt es sich in der überwiegenden Zahl der Fälle um einen überschaubaren, 

vor allem in der Regel einmalig zu leistenden Aufwand. In vielen Fällen kann der Steuer-

pflichtige zudem dadurch Unterstützung erfahren, dass ihm das Finanzamt mitteilt, was 

über die zu bewertende wirtschaftliche Einheit bereits aktenkundig ist. Denn viele Daten 

sind bei der Finanzverwaltung bereits vorhanden (aber nicht digital und zudem besteht 

auch verfassungsrechtlich das Erfordernis den Bestand durch die Erklärungsdaten der 

Steuerpflichtigen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren). Das Sachwertver-

fahren (maßgeblich für Nicht-Wohngrundstücke) muss unter dem Gesichtspunkt der Admi-

nistrierbarkeit und hier insbesondere in Bezug auf die Vollzugslasten der Steuerpflichtigen 
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hingegen differenzierter betrachtet werden. Der den Steuerpflichtigen treffende Aufwand 

richtet sich nach der Eigenart des zu bewertenden Grundstücks. Für Bürogebäude u. Ä. 

dürfte im Großen und Ganzen nichts anders gelten als für Wohngrundstücke. Bei Ferti-

gungs-, Lager- und Montagehallen und Spezialgebäuden (Einkaufszentrum u. Ä.) wird die 

Ermittlung der notwendigen Bewertungsdaten hingegen aufwendiger. Nicht wenige Steu-

erpflichtige dürften mit dem Sachwertverfahren allerdings auch bereits vertraut sein und 

über die entsprechenden Daten verfügen. 

Würde man den baden-württembergischen Entwurf allein auf das vom Bundesgrundsteu-

errecht abweichende Bewertungskonzept reduzieren, würde es mit den beiden Daten 

„Grundstücksfläche“ und „Bodenrichtwert“ grundsätzlich auskommen. Bezieht man aber 

auch die Abweichung in Bezug auf die Steuermesszahlen in die Betrachtung mit ein, bedarf 

es noch weitergehender Daten, nämlich Angaben zur gesamten Nutzfläche und zur Wohn-

flächennutzung. Dann unterscheiden sich Bundesgrundsteuerrecht und LGrStG BW-E hin-

sichtlich der individuell vom Steuerpflichtigen zu erklärenden und von der Verwaltung zu 

verifizierenden Daten nur noch in Bezug auf das Gebäudealter. Die angestrebte Vereinfa-

chung des Vollzugs steht insbesondere beim LGrStG BW-E zudem unter dem Vorbehalt, 

dass sich die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur nur sehr eingeschränkten gericht-

lichen Kontrolle der Bodenrichtwertableitungen durch die Gutachterausschüsse nicht we-

gen der größer werdenden Bedeutung der Bodenrichtwerte bei abnehmender Einzelfallge-

nauigkeit ändert. Dies gilt dem Grunde nach auch für das Bundesgrundsteuerrecht, dort 

stellt der Bodenrichtwert aber nur ein Teilelement des Grundsteuerwertes dar. 

Ob die wertunabhängigen Modelle einfach administrierbar sind, lässt sich erst beurteilen, 

wenn feststeht, ob sich die (wohl) avisierte automationsgeschützte Gebäudeflächener-

mittlung realisieren lässt und inwieweit die so ermittelten Ergebnisse zu Lasten des Steu-

erpflichtigen von der tatsächlichen Gebäudefläche abweichen. Bei zu großen Abweichun-

gen steht nämlich zu erwarten, dass die Steuerpflichtigen von ihrer individuellen Gegen-

beweismöglichkeit Gebrauch machen werden. Dessen ungeachtet lässt sich die Gebäude-

fläche jedenfalls bei besonderen Gebäuden (Fabrik-, Montage- und Lagerhallen, Einkaufs-

zentren etc.) und bei gemischt-genutzten Grundstücken wohl nicht automatisiert ermitteln, 

weshalb hier ergänzende Erklärungen der Steuerpflichtigen und deren Verifikation erfor-

derlich sind 

Schließlich gilt auf eine Wechselwirkung mit der Gewerbesteuer hinzuweisen, die es im 

Falle einer Abweichungsgesetzgebung zu beachten gilt: Es ist derzeit noch ungeklärt, wie 

der Bundesgesetzgeber in Ansehung der gewerbesteuerlichen Kürzungsvorschrift des 

§ 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG auf unterschiedliche Landesgrundsteuerwerte reagieren wird. Das 

ist deshalb erwähnenswert, weil mit einer etwaigen Abweichungsgesetzgebung womöglich 

erreichte Vollzugsvorteile partiell wieder verloren gehen könnten. Meines Erachtens sollte 

sich der Landesgesetzgeber hiervor aber nicht beeindrucken lassen. Ungeachtet der Frage, 
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wie wahrscheinlich es ist, dass der Bundestag eine die Landesgrundsteuergesetze konter-

karierende Gewerbesteuerregelung schafft, bedarf eine solche Regelung nämlich der Zu-

stimmung des Bundesrates. 

III. Anlass und Stand der jüngeren Grundsteuergesetzgebung 

1. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.4.2018 (1 BvL 11/14 ua.) 

Bemessungsgrundlage des noch geltenden Grundsteuerrechts ist der sog. Einheitswert, 

dem die Wertverhältnisse vom 1.1.1964 zugrunde liegen. Es waren zwar weitere Haupt-

feststellungen geplant, aber diese sind – mangels gesetzlicher Anordnung – nie durchge-

führt worden. Da sich die Grundstückswerte seit dem 1.1.1964 sehr unterschiedlich ent-

wickelt haben und zudem nach dem 1.1.1964 keine Alterswertminderung berücksichtigt 

wurde (weil alles nach 1964 ausgeblendet wurde), bildeten die Einheitswerte die Grund-

stückswerte ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr relationsgerecht ab. Die damit ein-

hergehende Ungleichbehandlung war erheblich, im Verhältnis der einzelnen Grundstücke 

zueinander mitunter willkürlich und ließ sich angesichts des strukturellen Mangels, der im 

Festhalten am Stichtag des 1.1.1964 lag, nicht (mehr) rechtfertigen. Es war die objektive 

Dysfunktionalität des Bewertungssystems, also vor allem der Verzicht auf regelmäßige 

Neubewertungen zu weiteren Hauptfeststellungszeitpunkten, die dem Gesetzgeber die 

Rechtfertigung über den legitimen Zweck der Verwaltungsvereinfachung abgeschnitten 

hat. Das Bundesverfassungsgericht gelangte daher in seinem Urteil vom 10.4.2018 zur 

Gleichheitswidrigkeit der Regelungen des BewG zur Einheitsbewertung von Grundvermö-

gen (jedenfalls) seit dem Jahr 2002. Es gab dem Gesetzgeber auf, bis spätestens zum 

31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen. Sofern der Gesetzgeber dem Reformauftrag frist-

gerecht nachkommt, dürfen die (verfassungswidrigen) Regelungen längstens bis zum 

31.12.2024 angewendet werden.1 

2. Bundesgrundsteuerrecht in der Fassung des Grundsteuerreformgesetzes vom 

26.11.2019 

a. Belastungsgrund 

Der Bundesgesetzgeber hat auf der Grundlage der ihm (nunmehr) in Art. 105 Abs. 2 

Satz 1 GG eingeräumten konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz das Grundsteuer-

recht mit dem Gesetz vom 26.11.2019 (BGBl. I 2019, 1794) reformiert. Das neue Grund-

steuerrecht verteilt sich – ebenso wie das alte Grundsteuerrecht – auf zwei Gesetze: Das 

Grundsteuergesetz (GrStG) und die §§ 218 ff. des Bewertungsgesetzes (BewG). 

  

 

1  BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. 
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Der Bundesgesetzgeber folgt – in der Tradition des alten Grundsteuerrechts2 – weiterhin 

dem Sollertragsgedanken, dh. er will an die durch das Grundeigentum vermittelte objek-

tive Leistungsfähigkeit anknüpfen: „Steuerobjekt der Grundsteuer ist der Grundbesitz (§ 2 

GrStG), an den ohne Berücksichtigung der jeweils persönlichen Verhältnisse und subjekti-

ven Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners angeknüpft wird und den Steuerpflichtigen 

dadurch zu einer ertragsbringenden Nutzung anhalten soll. Auch wenn die Grundsteuer 

nicht an die subjektive Leistungsfähigkeit anknüpft, folgt sie als Sollertragsteuer dem Leis-

tungsfähigkeitsprinzip. Die mit dem Grundbesitz vermittelte Möglichkeit einer ertragsbrin-

genden Nutzung, die durch den Sollertrag widergespiegelt wird, vermittelt eine objektive 

Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners.3“ Diese Aussage des Gesetzgebers ist eindeu-

tig.4 Zwar finden sich in der Gesetzesbegründung auch äquivalenztheoretische Aussagen. 

Diese gehen aber nicht über den für alle Steuern geltenden Gedanken einer globalen Äqui-

valenz hinaus und sind dem Belastungsgrund vorgelagert.5 Vielmehr erinnert auch der ge-

genwärtige Bundesgesetzgeber mit seinen äquivalenztheoretischen Aussagen nur daran, 

warum es gerade die Gemeinden sind, denen die Grundsteuer als direkte, der Höhe nach 

über den Hebesatz zur eigenverantwortlichen Einnahmefinanzierung steuerbaren Steuer 

zusteht. Festzuhalten ist daher: Es gibt nach dem Willen des Bundesgesetzgebers nur ei-

nen und zwar am Leistungsfähigkeitsprinzip orientierten Belastungsgrund. 

b. Bewertungskonzept 

aa. Verkehrswertkonzept mit regelmäßiger Wertfeststellung alle sieben Jahre 

Für die vergleichende Betrachtung der verschiedenen Konzepte reichen meines Erachtens 

im Folgenden Ausführungen zur Bemessungsgrundlage der Grundsteuer aus. Maßgeblich 

ist der sog. Grundsteuerwert, der von den Finanzämtern für sog. wirtschaftliche Einheiten 

gesondert festzustellen ist. Die Grundsteuerwerte sollen alle sieben Jahre zu sog. Haupt-

feststellungszeitpunkten festgestellt werden. Bestimmte wertbeeinflussende Veränderun-

gen (zum Beispiel Veränderung der Wohn-/Nutzfläche durch Ausbau und Erweiterung) zwi-

schen zwei Hauptfeststellungszeitpunkten werden (vor allem) durch Fortschreibungen be-

rücksichtigt (§ 222 BewG). Die wirtschaftliche Einheit muss nicht zwingend identisch sein 

mit dem Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne. Für diese Stellungnahme dürfte es 

aber auf die damit verbundenen Fragen nicht ankommen. Ich spreche daher nachfolgend 

immer nur von „Grundstücken“ (in Abgrenzung zum Steuergegenstand „Betrieb der Land- 

und Forstwirtschaft“).  

 
2  Siehe nur Roman Seer in Tipke/Lang, Steuerrecht, 23. Aufl. 2018, § 16 Rn. 1 f. 

3  BT-Drucks. 19/11085, 84. 

4  A. A. hingegen Gregor Kirchhof, Gutachten im Auftrag des Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., 

2020, S. 22 ff.; abrufbar unter https://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positio-

nen/PDF/zia_gutachten_grundsteuer_kirchhof.pdf, zuletzt abgerufen am 29.10.2020. 

5  Wie hier Johanna Hey, ZG 2019, 297 (308). 
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Dem Bundesgrundsteuerrecht liegt ein Verkehrswertkonzept zugrunde. Der Bundesgesetz-

geber unterstellt, dass aus dem potentiellen (gedachten) Verkaufspreis eines Grundstücks 

(= Verkehrswert) typischerweise auf dessen Ertragsfähigkeit geschlossen werden kann. 

Dieser Grundsteuerwert wird je nach Grundstücksart unterschiedlich gesetzlich vorgege-

ben: 

bb. Unbebaute Grundstücke 

Der Grundsteuerwert für unbebaute Grundstücke wird – wie im alten Recht auch – durch 

die Multiplikation der Grundstücksfläche mit dem Bodenrichtwert ermittelt (§ 247 Abs. 1 

BewG). Beim Bodenrichtwert handelt es sich um den durchschnittlichen Lagewert des 

Grund und Bodens pro Quadratmeter der Grundstücksfläche. Er ist den Kaufpreissamm-

lungen (§ 195 BauGB) zu entnehmen, welche die Gutachterausschüsse für das jeweilige 

Gemeindegebiet führen. Die Bewertung unbebauter Grundstücke erfolgt mithin nach ei-

nem (mittelbaren) Vergleichswertverfahren.6 

Auf den ersten Blick erscheint die Berechnung des Bodenwertes einfach. Bei genauem Hin-

sehen ist dies allerdings nicht immer der Fall: Der Bodenrichtwert ist ein Durchschnittswert 

(„durchschnittlicher Lagewert“), der für ein bestimmtes Gebiet mit im Wesentlichen glei-

chen Nutzungs- und Wertverhältnissen abgeleitet wird. Er wird als qm-Preis eines unbe-

bauten – fiktiven – Grundstücks (das sog. Bodenrichtwertgrundstück) für ein bestimmtes 

Gebiet (Bodenrichtwertzone) ermittelt. Die Gutachterausschüsse müssen daher auch An-

gaben zu den wesentlichen wertbeeinflussenden Merkmalen dieses Bodenrichtwertgrund-

stücks machen, die sie ihrer Ableitung zugrunde gelegt haben. Das sind insbesondere die 

Nutzungsart, das Maß der baulichen Nutzung und die Grundstücksgröße bzw. der Grund-

stückszuschnitt. Die Aussagekraft der Bodenrichtwerte wird daher vor allem durch die 

räumliche Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen und die Bestimmung eben dieser Grund-

stücksmerkmale bestimmt. Gemäß § 10 Abs. 3 ImmoWertVO sind die Bodenrichtwertzonen 

so abzugrenzen, dass lagebedingte Wertunterschiede zwischen der Mehrzahl der Grund-

stücke und dem Bodenrichtwertgrundstück nicht mehr als 30 Prozent tragen. 

Dieser Vorgehensweise ist es eigen, dass das Bodenrichtwertgrundstück keine grund-

stücksspezifischen Eigenschaften des konkret zu bewertenden Grundstücks berücksichti-

gen kann. Daher wird (bisher) der Bodenrichtwert nicht selten an die grundstücksspezifi-

schen Eigenschaften des konkret zu bewertenden Grundstücks angepasst. Dies betrifft in 

der Praxis sehr häufig das Maß der baulichen Nutzung (Anzahl der möglichen Geschosse), 

das erfahrungsgemäß ein nicht unbedeutendes Kaufpreiskriterium darstellt. Der Gut-

achterausschuss gibt insoweit Umrechnungskoeffizienten vor, mit denen aus dem Boden-

richtwert ein Verkehrswert für ein (zum Beispiel) im Verhältnis zum Bodenrichtwertgrund-

stück mit mehr Geschossen bebaubares Grundstück abgeleitet werden kann. Diese Ablei-

tung hat nach den Vorgaben der Gutachterausschüsse zu erfolgen.7 Anpassungsnot-

 
6  Raymond Halaczinsky in Rössler/Troll, § 179 BewG Rn. 3 (Mai 2020). 

7  BFH, Urteil vom 12.7.2006, II R 1/04. 
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wendigkeiten bestehen ferner vor allem in Bezug auf die Grundstücksgröße, die Grund-

stückstiefe und den Entwicklungszustand des Grundstücks.8 Andere wertbeeinflussende 

Grundstücksmerkmale bleiben (nach gegenwärtiger Verwaltungspraxis) unberücksichtigt, 

zum Beispiel Lärm-, Staub-, Geruchsbelästigungen, Oberflächenbeschaffenheit oder Alt-

lasten.9 

Ob solche Anpassungen auch im neuen Bundesgrundsteuerrecht vorzunehmen sind, ist 

noch nicht abschließend geklärt.10 Anlässlich des gegenwärtig noch laufenden Gesetzge-

bungsverfahrens zum sog. Jahressteuergesetz 2020 hat der Bundesrat in seiner Stellung-

nahme vom 9.10.2020 gebeten, den § 247 BewG dahingehend zu ergänzen, dass Abwei-

chungen zwischen den Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des 

zu bewertenden Grundstücks bei der Wertermittlung für Grundsteuerzwecke nicht zu be-

rücksichtigen sind. Eine Ausnahme soll lediglich für unterschiedliche Entwicklungszu-

stände und unterschiedliche Arten der Nutzung bei überlagernden Bodenrichtwertzonen 

gelten.11 Da die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme erklärt hat, dass sie diesem Vor-

schlag zustimmt12, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die vorgeschlagene Ergän-

zung des § 247 BewG Gesetz wird. Ich lege sie daher den nachfolgenden Ausführungen 

zugrunde. Eine solche Ergänzung ist jedenfalls gemessen am Konzept des Bundesgesetz-

gebers konsequent. Denn individuelle Anpassungen für eine Vielzahl von Grundstücken 

würden das Ziel einer automatisierten Grundsteuerwertermittlung deutlich relativieren. 

cc. Bebaute Wohngrundstücke 

Für Wohngrundstücke (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, 

Wohneigentum) ist eine Bewertung nach dem Ertragswertverfahren vorgesehen. Der 

Grundsteuerwert ermittelt sich aus der Summe des über die Restnutzungsdauer des Ge-

bäudes kapitalisierten Reinertrages des Grundstücks und des über die Restnutzungsdauer 

abgezinsten Bodenwertes. Auf diesem Wege will der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung 

tragen, dass die Mieten während der Restnutzungsdauer des Gebäudes auch den Wert des 

Grund und Boden abgelten und dass im Anschluss an den wirtschaftlichen Verbrauch des 

Gebäudes dem Eigentümer der Wert des Grund und Bodens verbleibt. 

Beide Komponenten knüpfen jeweils an verschiedene reale Bewertungsparameter an. Für 

den Bodenwert (erste Komponente des Grundsteuerwertes) braucht man die Grundstücks-

fläche, den Bodenrichtwert (siehe die Ausführungen zu den „unbebauten Grundstücken“) 

und den Liegenschaftszins (der Zinssatz, mit dem der Wert von Grundstücken durch-

 
8  Siehe nur die Erbschaftsteuerrichtlinien zu § 179 BewG, dort B 179.2 ErbStR. 

9  So Erbschaftsteuerrichtlinien zu § 179 BewG, dort B 179.2 Abs. 8 ErbStR. 

10  Dagegen Wilfried Mannek (Ministerium der Finanzen des Landes NRW), Grundsteuerreform 2020, S. 

245 f.; dafür Michael Roscher (Bundesfinanzministerium), Erstkommentierung zum reformierten 

Grundsteuerrecht, 2020, Erläuterung zu § 247 GrStG. 

11  Siehe BT-Drucks. 19/23551, 79. 

12  BT-Drucks. 19/23551, 95. 
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schnittlich und marktüblich verzinst wird). Für den kapitalisierten Reinertrag des Grund-

stücks (zweite Komponente des Grundsteuerwertes) braucht man den Rohertrag des 

Grundstücks (also die Mieteinnahmen), die hiervon in Abzug zu bringenden Bewirtschaf-

tungskosten und einen Kapitalisierungsfaktor (der sich aus dem Zusammenspiel von Lie-

genschaftszins und Restnutzungsdauer des Gebäudes ergibt). 

Der Bundesgesetzgeber hat viele Bewertungsfaktoren weitgehend von der konkreten wirt-

schaftlichen Einheit entkoppelt („entindividualisiert“). Einige Bewertungsfaktoren gibt der 

Gesetzgeber selbst vor, z. B. typisierend die Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes (Anlage 

38 zum BewG) und die Nettokaltmiete des Grundstücks je Quadratmeter Wohnfläche (An-

lage 39 zum BewG, dort differenziert nach Bundesland, Gebäudeart, verschiedenen Wohn-

flächengruppen [unter 60 qm, von 60qm bis unter 100 qm sowie über 100 qm] und ver-

schiedenen Gebäudebaujahresgruppen [bis 1948, 1949 bis 1978, 1979 bis 1990, 1991 

bis 2000, ab 2001]). Die Datengrundlage bildet wohl der Mikrozensus des Statistischen 

Bundesamtes (befragt wurden ca. 380.000 Haushalte, davon ca. 220.000 „Miethaushalte“ 

mit Angaben zu Mietzinsen). Schließlich gibt der Gesetzgeber pauschalierte Bewirtschaf-

tungskosten vor und zwar in Gestalt eines prozentualen Anteils des Rohertrags (differen-

ziert nach Gebäudeart und Restnutzungsdauer). 

Die Konkretisierung anderer Bewertungsfaktoren wird zum Teil auf die Finanzverwaltung 

delegiert. So enthält z. B. § 263 Abs. 2 BewG eine Verordnungsermächtigung zugunsten 

der Finanzverwaltung, die Gemeinden in Mietniveaustufen einzugruppieren (diese Vorge-

hensweise findet ihr Vorbild im Wohngeldrecht). Diese Mietniveaustufen sind erforderlich, 

weil die in Anlage 39 BewG vorgegebene (statistische) Nettokaltmiete den Durchschnitts-

wert für das gesamte Bundesland wiedergibt. Die Anpassung reicht von einer Korrektur von 

-22,5 % (Stufe 1) bis + 32,5 % (Stufe 6) (§ 254 BewG in Verbindung mit Teil II der Anlage 

39 zum BewG). Gemeindeinterne Differenzierungen erfolgen sodann nicht mehr, d. h. die 

vorgegebene Mietniveaustufe bezieht sich auf das gesamte Gemeindegebiet. 

Weitere bewertungsrelevante Daten sollen von staatlichen Stellen elektronisch bereitge-

stellt („beigestellt“) werden: Der Gutachterausschuss hat die Bodenrichtwerte zu ermit-

teln, Grundbuchämter haben Eigentumsveränderungen mitzuteilen und Liegenschaftsäm-

ter teilen die Grundstücksgrößen mit. 

Zur Verdeutlichung der Ertragswertmethodik und der Wirkung der genannten Typisierun-

gen erlaube ich mir, ein Beispiel etwas ausführlicher darzustellen: 

Beispiel: 

Einfamilienhaus 

(Grundstück A) in 

Münster mit 700 qm 

Grundstücksfläche (Bo-

denrichtwert 1.350 

€/qm), 160 qm 

Einfamilienhaus 

(Grundstück B) in 

Münster mit 700 qm 

Grundstücksfläche (Bo-

denrichtwert 900 

€/qm), 160 qm 

Einfamilienhaus 

(Grundstück C) in Müns-

ter mit 700 qm Grund-

stücksfläche (Boden-

richtwert 600 €/qm), 

160 qm Wohnfläche, 

Einfamilienhaus 

(Grundstück D) in 

Münster mit 700 qm 

Grundstücksfläche (Bo-

denrichtwert 300 

€/qm), 160 qm 
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Wohnfläche, Baujahr 

2000 (Alternativ: Bau-

jahr 1970 und 2020)  

Wohnfläche, Baujahr 

2000 (Alternativ: Bau-

jahr 1970 und 2020) 

Baujahr 2000 (Alterna-

tiv: Baujahr 1970 und 

2020) 

Wohnfläche, Baujahr 

2000 (Alternativ: Bau-

jahr 1970 und 2020) 

Bewertungsstichtag soll jeweils der 1.1.2022 sein. Um die Vergleichbarkeit herzustellen, wurden mit 

Ausnahme des Bodenrichtwertes die gleichen Bedingungen zugrunde gelegt. Dabei wird natürlich ver-

nachlässigt, dass in guten (teuren) Lagen die Grundstücke nicht selten auch größer sind. 

Ermittlung des kapitalisierten Reinertrages des Grundstücks: 

Anlage 39 Teil 1 zum BewG gibt für ein in Nordrhein-Westfalen belegenes Einfamilienhaus mit der Bau-

jahresgruppe 1991 bis 2000 mit einer Wohnfläche von 100 qm und mehr eine statistische monatliche 

Nettokaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche in Höhe von 5,76 € vor. Münster ist – wenn man bis zum 

Erlass der Verordnung nach § 263 BewG vorerst die Wohngeldverordnung zugrunde legt – nach der An-

lage „Mietstufen nach Ländern ab dem 1. Januar 2020“ in die Mietniveaustufe 5 einzuordnen, weshalb 

ein Zuschlag von 20 % vorzunehmen ist. Die maßgebliche Nettokaltmiete ist daher mit 6,91 € / qm 

(= 5,76 € / qm + 20 %) verbindlich vorgegeben. Sie muss nunmehr noch auf einen Jahreswert gebracht 

werden (x 12 Monate) und dann mit der Wohnfläche multipliziert werden (= jährlicher Rohertrag im Sinne 

von § 254 BewG). 

6,91 €/qm x 12 Monate  

x 160 qm = 13.267,20 € 

6,91 €/qm x 12 Monate  

x 160 qm = 13.267,20 € 

6,91 €/qm x 12 Monate  

x 160 qm = 13.267,20 € 

6,91 €/qm x 12 Monate  

x 160 qm = 13.267,20 € 

Hiervon sind die nicht umlagefähigen Betriebskosten in Abzug zu bringen. Diese ermitteln sich gemäß 

§ 255 BewG nach Maßgabe der Anlage 40 zum BewG unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des 

Gebäudes. Als wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer eines Einfamilienhauses sind 80 Jahre festgelegt 

worden (Anlage 38). Bei einem unterstellten Baujahr 2000 und einem Bewertungsstichtag 1.1.2022 be-

trägt die wirtschaftliche Restnutzungsdauer 58 Jahre. Für eine Restnutzungsdauer zwischen 40 und 59 

Jahren sind pauschalierte Bewirtschaftungskosten in Höhe von 21 % des Rohertrags festgelegt worden. 

Die pauschalierten Bewirtschaftungskosten betragen somit  

21 % x 13.267,20 €  

= 2.786,11 € 

21 % x 13.267,20 €  

= 2.786,11 € 

21 % x 13.267,20 €  

= 2.786,11 € 

21 % x 13.267,20 €  

= 2.786,11 € 

Der Saldo aus jährlichem Rohertrag und nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten (= Reinertrag des 

Grundstücks) ergibt sich dann wie folgt:  

13.267,20 €  

./. 2.786,11 € 

= 10.481,09 € 

13.267,20 €  

./. 2.786,11 € 

= 10.481,09 € 

13.267,20 €  

./. 2.786,11 € 

= 10.481,09 € 

13.267,20 €  

./. 2.786,11 € 

= 10.481,09 € 

Dieser Reinertrag ist zu kapitalisieren. Der Vervielfältiger wird in Abhängigkeit von der Restnutzungs-

dauer und der Höhe des Liegenschaftszinssatzes in Anlage 37 ausgewiesen. Die Restnutzungsdauer ist 

mit 58 Jahren bereits bekannt. Nun gilt es noch den Liegenschaftszinssatz zu bestimmen. Dieser beträgt 

gemäß § 256 Abs. 1 BewG zunächst einmal 2,5% für Einfamilienhäuser. Anschließend sind Zu- und Ab-

schläge auf den Liegenschaftszinssatz zu prüfen. 

Für das Grundstück A 

beträgt der Bodenricht-

wert 1.350 €/qm. Somit 

liegt der Bodenricht-

Für das Grundstück B 

beträgt der Bodenricht-

wert 900 €/qm. Somit 

liegt der Bodenricht-

Für das Grundstück B 

beträgt der Bodenricht-

wert 600 €/qm. Somit 

liegt der Bodenricht-

Für das Grundstück D 

ist keine Anpassung 

vorzunehmen 
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wert um 850 € über der 

in § 256 Abs. 2 BewG 

genannten Grenze von 

500 €/qm, sodass der 

Liegenschaftszinssatz 

um 0,8 Prozentpunkte 

zu verringern ist. Der 

anzuwendende Liegen-

schaftszinssatz liegt 

somit bei 1,7 %. 

wert um 400 € über der 

in § 256 Abs. 2 BewG 

genannten Grenze von 

500 €/qm, sodass der 

Liegenschaftszinssatz 

um 0,4 Prozentpunkte 

zu verringern ist. Der 

anzuwendende Liegen-

schaftszinssatz liegt 

somit bei 2,1 %. 

wert um 100 € über der 

in § 256 Abs. 2 BewG 

genannten Grenze von 

500 €/qm, sodass der 

Liegenschaftszinssatz 

um 0,1 Prozentpunkte 

zu verringern ist. Der 

anzuwendende Liegen-

schaftszinssatz liegt 

somit bei 2,4 %. 

Bestimmung des Vervielfältigers 

Bei einer Restnutzungs-

dauer von 58 Jahren 

und einem Liegen-

schaftszinssatz von 

1,7 % beträgt der Ver-

vielfältiger nach Anlage 

37 dann 36,70. 

Bei einer Restnutzungs-

dauer von 58 Jahren 

und einem Liegen-

schaftszinssatz von 

2,1 % beträgt der Ver-

vielfältiger nach Anlage 

37 dann 33,35. 

Bei einer Restnutzungs-

dauer von 58 Jahren 

und einem Liegen-

schaftszinssatz von 

2,4 % beträgt der Ver-

vielfältiger nach Anlage 

37 dann 31,14. 

Bei einer Restnutzungs-

dauer von 58 Jahren 

und einem Liegen-

schaftszinssatz von 

2,5 % beträgt der Ver-

vielfältiger nach Anlage 

37 dann 30,45. 

Damit ergibt sich folgender kapitalisierter Reinertrag im Sinne von § 253 Abs. 2 BewG:  

10.481,09 € x 36,70 

= 384.655,93 € 

10.481,09 € x 33,35 

= 349.544,28 € 

10.481,09 € x 31,14 

= 326.381,08 € 

10.481,09 € x 30,45 

= 319.149,13 € 

Ermittlung des Bodenwertes: 

Der nicht abgezinste Bodenwert ermittelt sich – wie bei unbebauten Grundstücken – aus dem Produkt 

von Bodenrichtwert und Fläche: 

700 qm x 1.350,00 €/qm 

= 945.000,00 € 

700 qm x 900,00 €/qm 

= 630.000,00 € 

700 qm x 600,00 €/qm 

= 420.000,00 € 

700 qm x 300,00 €/qm 

= 210.000,00 € 

Dieser Bodenwert ist abzuzinsen. Anlage 41 gibt den Abzinsungsfaktor unter Berücksichtigung der Rest-

nutzungsdauer des Gebäudes (hier 58 Jahre) und des Liegenschaftszinssatzes vor.  

Bei einem Liegen-

schaftszins von 1,7 % 

beträgt der Abzinsungs-

faktor 0,3762. 

Bei einem Liegen-

schaftszins von 2,1 % 

beträgt der Abzinsungs-

faktor 0,2996. 

Bei einem Liegen-

schaftszins von 2,4 % 

beträgt der Abzinsungs-

faktor 0,2527. 

Bei einem Liegen-

schaftszins von 2,5 % 

beträgt der Abzinsungs-

faktor 0,2388. 

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist ferner der Umrechnungskoeffizient gemäß § 257 Abs. 1 

Satz 2 BewG zu berücksichtigen (bei einer Grundstücksgröße von 700 qm = 0,92). Mit diesem Umrech-

nungskoeffizienten trägt das Gesetz dem Umstand Rechnung, dass der Bodenwert bei kleiner werden-

den Grundstücken ab einer bestimmten Grundstücksgröße in Relation zur Fläche regelmäßig stark an-

steigt. Bei größer werdenden Grundstücken geht die Minderung des Quadratmeterpreises im Verhältnis 

zur Fläche hingegen zurück und vermindert sich bei einer Grundstücksgröße von über 2.000 qm nur noch 

marginal. Der Umrechnungskoeffizient soll also die Wertabhängigkeit des Bodenrichtwertes in Relation 

zur Fläche insbesondere bei Ein- und Zweifamilienhäusern abbilden. 
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Somit ergibt sich für die Bewertungsobjekte folgender kapitalisierter Bodenwert: 

945.000,00 € x 0,92 x 

0,3762 

= 327.068,28 € 

630.000,00 € x 0,92 x 

0,2996 

= 173.648,16 € 

420.000,00 € x 0,92 x 

0,2527 

= 97.643,28 € 

210.000,00 € x 0,92 x 

0,2388 

= 46.136,16 € 

Ermittlung des Grundsteuerwertes (Summe aus dem kapitalisierten Reinertrag und dem abgezinsten Bo-

denwert) – vorbehaltlich der Mindestwertprüfung: 

384.655,93 € 

+ 327.068,28 € 

= 711.724,21 € 

349.544,28 € 

+ 173.648,16 € 

= 523.192,44 € 

326.381,08 € 

+ 97.643,28 € 

= 424.024,36 € 

319.149,13 € 

+ 46.136,16 € 

= 365.285,29 € 

Mindestwertprüfung: 

Der Grundsteuerwert darf nicht geringer sein als 75% des Bodenwertes für unbebaute Grundstücke, wo-

bei für Ein- und Zweifamilienhäuser wiederum der Umrechnungskoeffizient gemäß § 257 Abs. 1 Satz 2 

BewG zu berücksichtigen ist (= 0,92). 

945.000,00 € x 0,92 

x 0,75 

= 652.050,00 € 

630.000,00 € x 0,92 

x 0,75 

= 434.700,00 € 

420.000,00 € x 0,92 

x 0,75 

= 289.800,00 € 

210.000,00 € x 0,92 

x 0,75 

= 144.900,00 € 

Die zuvor ermittelten Grundstückswerte liegen allesamt über dem Mindestwert.  

Es bleibt also bei folgenden Grundsteuerwerten: 

= 711.724,21 € = 523.192,44 € = 424.024,36 € = 365.285,29 € 

Alternativbeispiel 1 (Baujahr 1970) 

Ermittlung des kapitalisierten Reinertrages des Grundstücks: 

Der Rohertrag verändert sich (5,66 € / qm statt 5,76 € / qm bzw. nach Berücksichtigung des Zuschlags 

von 20 % 6,79 € / qm statt 6,91 € / qm). Weil sich die Restnutzungsdauer verändert (statt 58 Jahren 

nunmehr 28 Jahre), verändern sich ferner die Bewirtschaftungskosten (25 % statt 21 %) und der Kapita-

lisierungsfaktor (bei 1,7 % Liegenschaftszins = 22,13 [Grundstück A], bei 2,1 % Liegenschaftszins = 

21,01 [Grundstück B], bei 2,4 % Liegenschaftszins = 20,22 [Grundstück C] und bei 2,5 % Liegenschafts-

zins = 19,96 [Grundstück D]). Damit ergeben sich abweichend von dem Grundbeispiel folgende kapita-

lisierte Reinerträge: 

6,79 €/qm x 12 Monate  

x 160 qm = 13.036,80 € 

 

6,79 €/qm x 12 Monate  

x 160 qm = 13.036,80 € 

 

6,79 €/qm x 12 Monate  

x 160 qm = 13.036,80 € 

 

6,79 €/qm x 12 Monate  

x 160 qm = 13.036,80 € 

 

25 % x 13.036,80 €  

= 3.259,20 € 

 

25 % x 13.036,80 €  

= 3.259,20 € 

 

25 % x 13.036,80 €  

= 3.259,20 € 

 

25 % x 13.036,80 €  

= 3.259,20 € 

 

13.036,80 € 

./. 3.259,20 € 

= 9.777,60 € 

 

13.036,80 € 

./. 3.259,20 € 

= 9.777,60 € 

 

13.036,80 € 

./. 3.259,20 € 

= 9.777,60 € 

 

13.036,80 € 

./. 3.259,20 € 

= 9.777,60 € 
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9.777,60 € x 22,13 

= 216.378,29 € 

9.777,60 € x 21,01 

= 205.427,38 € 

9.777,60 € x 20,22 

= 197.703,07 € 

9.777,60 € x 19,96 

= 195.160,90 € 

Ermittlung des Bodenwertes: 

Wegen der Änderung der Restnutzungsdauer verändert sich der Abzinsungsfaktor (bei 1,7 % Liegen-

schaftszins = 0,6238 [Grundstück A], bei 2,1 % Liegenschaftszins = 0,5588 [Grundstück B], bei 2,4 % 

Liegenschaftszins = 0,5148 [Grundstück C] und bei 2,5 % Liegenschaftszins = 0,5009 [Grundstück D]). 

945.000 € x 0,92 x 

0,6238 

= 542.331,72 € 

630.000 € x 0,92 x 

0,5588 € 

= 323.880,48 € 

420.000 € x 0,92 x 

0,5148 € 

= 198.918,72 € 

210.000 € x 0,92 x 

0,5009 

= 96.773,88 € 

Ermittlung des Grundsteuerwertes (Summe aus dem kapitalisierten Reinertrag und dem abgezinsten Bo-

denwert): 

216.378,29 € 

+ 542.331,72 € 

= 758.710,01 € 

205.427,38 € 

+ 323.880,48 € 

= 529.307,86 € 

197.703,07 € 

+ 198.918,72 € 

= 396.621,79 € 

195.160,90 € 

+ 96.773,88 € 

= 291.934,78 € 

Der Mindestwert greift nicht ein. 

Alternativbeispiel 2 (Baujahr 2020) 

Nimmt man mit einer Restnutzungsdauer von 78 Jahren schließlich noch einen Neubau (Baujahr 2020) 

in den Blick, ergeben sich für die beiden Grundsteuerwertkomponenten folgende Ergebnisse (kapitali-

sierter Reinertrag + Bodenwert, hier jetzt ohne Einzelberechnungsschritte, erwähnenswert nur: höhere 

Durchschnittsmiete, niedrigere Bewirtschaftungskosten): 

490.484,17 € 

+ 233.433,90 € 

= 723.918,07 € 

435.542,65 € 

+ 114.586,92 € 

= 550.129,57 € 

400.206,81 € 

+ 60.780,72 € 

= 460.987,53 € 

389.492,08 € 

+ 28.149,24 € 

= 417.641,32 € 

Der Mindestwert greift nicht ein. 

Damit ergeben sich für das Einfamilienhaus in Münster mit 700 qm Grundstücksfläche und 160 qm 

Wohnfläche im Überblick folgende Ergebnisse: 

Baujahr / Boden-

richtwert 

1.350,00 € / qm 900,00 € / qm 600,00 € / qm 300,00 € / qm 

2020 723.918,07 € 550.129,57 € 460.987,53 € 417.641,32 € 

2000 711.724,21 € 523.192,44 € 424.024,36 € 365.285,29 € 

1970 758.710,01 € 529.307,86 € 396.621,79 € 291.934,78 € 

Die Beispiele zeigen: Bei jüngeren Gebäuden ist der kapitalisierte Reinertrag prägend. Der 

Reinertrag ist für alle drei „Lagen“ gleich. Eine gewisse Lagedifferenzierung erfolgt aber, 

erstens, durch die Bestimmung der Liegenschaftszinssätze in Abhängigkeit von den Bo-

denrichtwerten, und zweitens, durch den Bodenrichtwert selbst. Denn die Standortwertig-

keit (höherer Bodenrichtwert) dürfte sich typischerweise auch in einem höheren 
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Mietniveau widerspiegeln.13 Die Differenzierungskraft des abgezinsten Bodenwertes steigt 

mit zunehmendem Alter der Immobilie. Daher nimmt der Grundsteuerwert bei höheren Bo-

denrichtwerten im Zeitablauf zu und bei durchschnittlichen und schlechteren Lagen sinkt 

der Grundsteuerwert hingegen im Zeitablauf. 

Hinzuweisen ist noch darauf, dass eine Mindestrestnutzungsdauer vorgesehen ist, näm-

lich in Höhe von 30 Prozent der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer (§ 253 Abs. 2 Satz 

5 BewG). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein regulär nutzbares Ge-

bäude selbst bei einem nicht unerheblichen Instandhaltungsrückstau nicht wertlos ist. Die 

Restnutzungsdauer typisiert die Verlängerung der Restnutzungsdauer durch stetige klei-

nere oder einmalig größere Modernisierungsmaßnahmen. 

dd. Bebaute Nicht-Wohngrundstücke 

Andere Grundstücke als Wohngrundstücke (Geschäftsgrundstücke, gemischt-genutzte 

Grundstücke etc.) werden im Sachwertverfahren bewertet (§§ 258 ff. BewG). Konzeptionell 

ist das Sachwertverfahren zur Bestimmung des Grundsteuerwertes an dem Sachwertver-

fahren nach §§ 21 ff. der ImmoWertV ausgerichtet, enthält allerdings auch nennenswerte 

(Vereinfachungs-) Abweichungen hiervon. 

Der Grundsteuerwert ist im Sachwertverfahren die Summe dem Gebäudesachwert und dem 

Bodenwert. Letzterer ist wie beim unbebauten Grundstück das Produkt aus der Fläche und 

dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung des Gebäudesachwertes benötigt man die fol-

genden Daten: Bruttogrundfläche, Normalherstellungskosten (wird vom Gesetzgeber dif-

ferenziert nach 18 Gebäudearten und drei Baujahresgruppen vorgegeben14), Baupreisin-

dex (Statistisches Bundesamt) und Baujahr. Eine Differenzierung nach Gebäudestandards 

erfolgt nicht mehr. Eine Standarddifferenzierung kommt nur noch in den drei Baujahres-

gruppen (vor 1995, 1995 – 2004 und ab 2005) zum Ausdruck. 

Die Sachwertermittlung ist wie folgt vorzunehmen: Zuerst müssen die Normalherstellungs-

kosten mit den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Baupreisindizes multipliziert 

werden. Sie werden auf diese Weise an das im Bewertungszeitpunkt gültige Preisniveau 

angepasst. Diese sog. angepassten Normalherstellungskosten sind sodann mit der Brut-

togrundfläche zu multiplizieren. Dieses Produkt führt schließlich zum Gebäudenormalher-

stellungswert. Hiervon ist in einem weiteren Schritt die Alterswertminderung abzuziehen 

(§ 259 Abs. 4 BewG). Diese ergibt sich durch Multiplikation des Gebäudenormalherstel-

lungswerts mit dem Verhältnis des Alters des Gebäudes am Bewertungsstichtag zur wirt-

schaftlichen Gesamtnutzungsdauer (nach Anlage 38). Als Mindestwert gelten 30 % des 

Gebäudenormalherstellungswertes.  

 
13  Dirk Löhr, DStR 2019, 1433 (1434). 

14  Die Normalherstellungskosten werden grundsätzlich von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bun-

desbauministeriums, der für das Gutachterausschusswesen zuständigen Ministerien der Länder so-

wie der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände erarbeitet. 
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Die Summe aus dem Gebäudesachwert und dem Bodenwert führt zu dem vorläufigen Sach-

wert des Grundstücks. Dieser ist mit der Wertzahl (§ 260 BewG) zu multiplizieren, um den 

Grundsteuerwert zu ermitteln. Der Wertzahlanwendung liegt der Gedanke eines Lageab-

schlags zugrunde, mit dem der kostenbasierte Sachwert an die Wertverhältnisse des örtli-

chen Grundstücksmarktes angepasst wird: Bei einem aufgrund des örtlichen Grundstücks-

marktes niedrigen Bodenrichtwert wird unterstellt, dass dann auch der Gebäudewert typi-

scherweise niedriger ist. 

Beispiel: 

Zu bewerten ist zum 1.1.2020 ein mit einem mehrstöckigen Bürogebäude bebautes Grundstück (Bau-

jahr 2015). Die Grundstücksgröße beträgt 3.500 qm und die Bruttogrundfläche 3.000 qm. Der Boden-

richtwert beträgt 680 €/qm. Für das Jahr 2020 wurde ein Baupreisindex für Bürogebäude von 127,2 ver-

öffentlicht (da der Baupreisindex für 2022 noch nicht bekannt ist, kann das Beispiel nicht auf den 

1.1.2022 bezogen werden).  

Zur Berechnung des Bodenwertes: 

Der Bodenwert beträgt 2.380.000 € (= 3.500 qm x 680 €/qm). 

Zur Berechnung des Gebäudesachwertes: 

Hier sind zunächst aus der Anlage 42 die Normalherstellungskosten für Bürogebäude zu entnehmen. 

Diese sind für das Baujahr 2015 mit 1.736,00 €/qm angegeben. Da in der Anlage 42 das Kostenniveau 

aus dem Jahr 2010 berücksichtigt wird, sind die Normalherstellungskosten von 1.736,00 €/qm mit dem 

Baupreisindex von 127,2 zu multiplizieren. Die an das Jahr 2020 angepassten Normalherstellungskos-

ten sind dann mit 2.208,19 €/qm zu beziffern.  

Der Gebäudenormalherstellungswert ist das Produkt aus der Bruttogrundfläche von 3.000 qm und den 

angepassten Normalherstellungskosten von 2.208,19 €/qm, also 6.624.570,00 €. 

Von diesem Gebäudenormalherstellungskostenwert ist nun die Alterswertminderung abzuziehen. Das 

Verhältnis aus Gebäudealter am Bewertungsstichtag (hier: 5 Jahre) zur wirtschaftlichen Gesamtnut-

zungsdauer (hier: 60 Jahre) ist mit dem Gebäudenormalherstellungskostenwert zu multiplizieren und 

ergibt eine Alterswertminderung von 552.047,50 €. Der Gebäudesachwert beträgt somit 

6.072.522,50 €. 

Der nach Abzug der Alterswertminderung verbleibende Gebäudewert muss mindestens 30% des Gebäu-

denormalherstellungswertes betragen, d.h. im vorliegenden Beispiel mindestens 1.987.371 €. Der Min-

destwert ist somit nicht einschlägig. 

Die Summe aus dem Bodenwert von 2.380.000,00 € und dem Gebäudesachwert von 6.072.522,50 € ist 

8.452.522,50 € und wird als vorläufiger Sachwert des Grundstücks bezeichnet. Der vorläufige Sachwert 

ist schließlich mit der Wertzahl gemäß Anlage 43 in Höhe von 0,7 zu multiplizieren. Dies führt zum end-

gültigen Grundsteuerwert in Höhe von 5.916.765,75 €. 
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c. Steuermesszahlen 

Die Gemeinden wenden ihren Hebesatz nicht unmittelbar auf den Grundsteuerwert an.  Der 

Feststellung des Grundsteuerwertes und der Festsetzung der Grundsteuer wird verfahrens- 

wie auch materiell-rechtlich ein Messbetrag zwischengeschaltet. Diese Zwischenschal-

tung des Messbetragsverfahrens gibt dem Gesetzgeber die Möglichkeit, durch die Festle-

gung von Steuermesszahlen in Ansehung der Grundsteuerbelastung zu differenzieren, 

ohne dass die Gemeinden diese Differenzierung beeinflussen können. Denn die Gemein-

den dürfen für den Steuergegenstand „Grundstück“ nur einen einheitlichen – auf den Steu-

ermessbetrag (= Grundsteuerwert x Steuermesszahl) anzuwendenden – Hebesatz bestim-

men (§ 25 Abs. 4 GrStG; Ausnahme: die sog. Grundsteuer C nach § 25 Abs. 5 GrStG, die 

hier im Weiteren aber vernachlässigt wird). 

Das neue Bundesgrundsteuerrecht enthält für Grundstücke nur eine einheitliche Messzahl. 

Es wird mithin nicht generell nach Grundstücksarten differenziert. Das Gesetz enthält le-

diglich sachliche Differenzierungen innerhalb der Grundstücksart Wohngrundstücke, näm-

lich in Gestalt eines 25 % Abschlages für geförderten Wohnraum (§ 15 Abs. 2, Abs. 3 GrStG) 

und bestimmte Vermieter (vereinfacht: gemeindliche und gemeinnützige Wohnungsbau-

gesellschaften, s. § 15 Abs. 4 GrStG) sowie eines 10 %-Abschlages für denkmalgeschützte 

bebaute Grundstücke (§ 15 Abs. 5 GrStG). 

3. Abweichende Grundsteuergesetzgebung der Länder 

a. Abweichungsbefugnis der Länder (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 GG) 

Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG gestattet den Ländern, von dem Bundesgrundsteuerrecht – 

also den Regelungen im GrStG und BewG – abweichende Regelungen zu treffen (sog. Ab-

weichungsbefugnis). Ob und inwieweit ein Land hiervon Gebrauch machen will, liegt im 

politischen Ermessen des jeweiligen Landesgesetzgebers15: Er darf die bundesgesetzli-

chen Regelungen der Grundsteuer inhaltlich vollständig ersetzen, kann sich aber auch mit 

Einschränkungen und Ergänzungen der Bundesregelung begnügen. Zulässig sind grund-

satz- wie detailbezogene Abweichungen. Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG grenzt keinen „ab-

weichungsfesten Kern“ aus dem Kompetenzbereich der Länder aus und auch sonst ist der 

Landesgesetzgeber nicht zur Wahrung der Grundkonzeption des Bundesgrundsteuer-

rechts verpflichtet.16 Denkbar sind damit vollständige Abweichungen, aber auch nur punk-

tuelle Abweichungen. Letzteres wiederum kann mit einer sog. Vollregelung umgesetzt wer-

den (das Landesgesetz regelt die Materie vollständig, allerdings in Teilen das Bundesrecht 

textlich wiederholend) oder durch nur punktuelle Sonderregelungen gegenüber dem an-

sonsten geltenden Bundesrecht. 

 
15  BT-Drucks. 16/813, 11; bestätigt von BVerwG, Beschluss vom 11.4.2016, 3 B 29/15; BayVerfGH, 

Entscheidung vom 29.5.2017, Vf. 8-VII-16. 

16  So jedenfalls die (zutreffende) h. M., siehe nur BayVerfGH, Entscheidung vom 29.5.2017, Vf. 8-VII-

16; Arnd Uhle in Maunz/Dürig, Art. 72 GG Rn. 270 (April 2020) mit weiteren Nachweisen. 
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Entscheidende Voraussetzung ist allein, dass der Regelungsgegenstand des Landesgeset-

zes eine „Grundsteuer“ im Sinne von Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG ist. Zwar ist in Bezug 

auf den Grundsteuerbegriff der Finanzverfassung (Art. 106 Abs. 6 GG) vereinzelt bezweifelt 

worden, dass eine Bodenwertsteuer eine Grundsteuer im Sinne dieser Vorschrift dar-

stellt17, und diese Kritik dürfte dann auch in Ansehung von Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG 

gelten. Das kann aber nicht überzeugen. Das Grundgesetz ist nicht auf einen bestimmten 

Typ Grundsteuer festgelegt. Wenn dies so wäre, würde vor allem der Zweck der Abwei-

chungsbefugnis nicht erreicht, was der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht gewollt 

haben kann. Ausgehend vom Wortlaut kann nur entscheidend sein, dass an ein Grund-

stück angeknüpft wird. Dann macht es aber keinen Unterschied, ob das unbebaute Grund-

stück herangezogen oder das Grundstück nebst einer etwaigen Bebauung zum Steuerge-

genstand erklärt wird.18 

Die Abweichungsbefugnis nach Art. 72 Abs. 3 Satz 1 GG hat – jedenfalls theoretisch – eine 

„Schwäche“. Der Bund darf auch zeitlich nach Erlass eines abweichenden Landesgesetzes 

tätig werden und das spätere Bundesgesetz geht dann dem älteren Landesrecht vor (Art. 

72 Abs. 3 Satz 3 GG). Daher kann es zu einer Art „Ping-Pong“-Spiel zwischen Landes- und 

Bundesgesetzgeber kommen.19 In Bezug auf den gesamten Regelungsgegenstand Grund-

steuer dürfte dieses Problem indes nur theoretischer Natur sein. Es scheint mir praktisch 

unvorstellbar, dass der Bund durch wiederholende Inkraftsetzungen seines Bundesgrund-

steuerrechts bewusst landesrechtliche Grundsteuerkonzepte konterkariert – zumal es sich 

immer um Zustimmungsgesetze handelt. Eine andere Frage ist allerdings, wie es sich mit 

Einzeländerungen verhält, die zwecks Nachjustierung bei einem Steuergesetz praktisch 

unvermeidbar sind. Man denke nur an die bereits unter III. 2. b. bb. erwähnte im Raum 

stehende Ergänzung des § 247 BewG durch das Jahressteuergesetz 2020. Nichtsdestotrotz 

dürfte dieses Risiko beherrschbar sein. Denn das vom Landesgesetz abweichende (spä-

tere) Bundesgesetz tritt nach Art. 72 Abs. 3 Satz 2 GG grundsätzlich erst sechs Monate 

nach seiner Verkündung in Kraft (sog. Karenzregelung). Diese Zeitspanne gibt dem Landes-

gesetzgeber ausreichend Zeit, um notfalls „präventiv“ zu reagieren.20 Das sog. „Ping-Pong-

Problem“ darf daher nicht überschätzt werden.21 

 
17  Stefan Ronnecker, ZKF 2018, 49 (50). 

18  Überzeugend Roman Seer, DB 2018, 1488 (1493). 

19  Stefan Oeter in von Mangoldt/Klein/Starck, 7. Aufl. 2018, Art. 72 GG, Rn. 127. 

20  Trotz aller rechtstechnischen Schwächen von Art. 72 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 GG dürfte dies zwi-

schenzeitlich allgemeine Meinung sein, s. mit Nachweisen Ferdinand Wollenschläger in Bonner Kom-

mentar, Art. 72 GG Rn. 485 ff. (August 2018); Arnd Uhle in Maunz/Dürig, Art. 72 GG Rn. 298, 302 

(April 2020). 

21  Ebenso die Einschätzung bei Stefan Oeter in von Mangoldt/Klein/Starck, 7. Aufl. 2018, Art. 72 GG, 

Rn. 127; Fabian Wittreck in Dreier, 3. Aufl. 2015, Art. 72 Rn. 32. 
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b. Entwurf eines Gesetzes zur Regelung einer Landesgrundsteuer der Landesregie-

rung Baden-Württemberg vom 29.9.2020 (LT-Drucks. BW 16/8907) 

aa. Belastungsgrund 

Die Begründung zum LGrStG BW-E nimmt in Ansehung des Belastungsgrundes sowohl auf 

das Leistungsfähigkeitsprinzip (unter Rückgriff auf den auch der Bundesregelung zugrun-

deliegenden Sollertragsgedanken) als auch das Äquivalenzprinzip Bezug. Die Begrün-

dungselemente in der Entwurfsbegründung schwanken zwar mitunter zwischen beiden Be-

lastungsgründen, aber im Großen und Ganzen kommt diese „Zweigleisigkeit“ dort ausrei-

chend klar zum Ausdruck. Repräsentativ hierfür dürfte folgende Passage aus der Begrün-

dung sein: „[Mit der Heranziehung der Bodenrichtwerte] wird ein Zusammenhang mit kom-

munalen Infrastrukturleistungen hergestellt, die durch Beiträge und Gebühren nicht voll-

ständig abgegolten werden können und dem Grundstückseigentümer zu Gute kommen. In 

Anlehnung an den Äquivalenzgedanken spiegelt sich die Teilhabemöglichkeit an der kom-

munalen Infrastruktur und den Ressourcen (insbesondere der Lageverfügbarkeit) in den 

Bodenrichtwerten wider. Durch das Abstellen auf die Bodenrichtwerte und das darin ver-

körperte Potenzial des Grundstücks wird aber zugleich eine Schnittstelle zur objektiven 

Leistungsfähigkeit hergestellt. Somit beruht die Belastungsentscheidung für die Grund-

steuer zuvorderst zwar auf dem Äquivalenzgedanken, aber daneben auch auf dem Gedan-

ken der Leistungsfähigkeit.“22 Direkt im Anschluss hieran wird wieder auf die Grundsteuer 

in ihrer historischen Besteuerungsform als substanzbezogene Grundsteuer und deren ver-

fassungsrechtliche Anerkennung durch das Bundesverfassungsgericht hingewiesen.23 So-

dann heißt es aber wieder: „Das aus dem Bodenrichtwert abgeleitete Potenzial gibt grund-

sätzlich wieder, wie gut die kommunale Infrastruktur und Ressourcen für das bewertungs-

gegenständliche Grundstück sind und welche hieraus abgeleitete dauerhafte Ertrags- und 

Wertentwicklung zu erwarten sind.“24 Die Entwurfsverfasser fahren mithin zweigleisig: Der 

Bodenwert als Verkehrswert des (fiktiv) unbebauten Grundstücks spiegele im Sinne des 

Sollertragsgedankens die Ertragsfähigkeit wider und im Sinne des Äquivalenzgedankens 

lasse sich diese Ertragsfähigkeit wiederum auf den aus den kommunalen Leistungen ge-

zogene Nutzen zurückführen. 

bb. Bewertungs- und Messzahlkonzept 

Formal handelt es sich bei dem LGrStG BW-E um eine „Vollregelung“ des gesamten Grund-

steuerrechts. Der Entwurf umfasst alle grundsteuerlichen Regelungsfragen. Das darf aber 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Entwurf von den drei nachfolgend noch darzustel-

lenden Aspekten abgesehen die Bundesregelung nachbildet: Die Steuergegenstände sind 

identisch und es wird insoweit die bereits bekannte Unterscheidung zwischen der sog. 

Grundsteuer A („Betriebe der Land- und Forstwirtschaft“) und der sog. Grundsteuer B 

 
22  LT-Drucks. BW 16/8907, 52 f. 

23  LT-Drucks. BW 16/8907, 53. 

24  LT-Drucks. BW 16/8907, 55. 



   

 

SEITE 19 | 47 

 

(„Grundstücke“) beibehalten. Textlich werden sodann vor allem die Regelungen des 

Grundsteuergesetzes zu den Steuerbefreiungen, der Steuerschuldnerschaft und -haftung, 

den besonderen Steuermesszahlermäßigungen, dem Verfahrensrecht und den Erlassvor-

schriften sowie die Regelungen des Bewertungsgesetzes in Ansehung der Betriebe der 

Land- und Forstwirtschaft weitgehend wörtlich übernommen. 

Eine Abweichung von der bundesgesetzlichen Regelung besteht in Bezug auf folgende 

grundsätzliche Aspekte: 

▪ Der Grundsteuerwert der Grundstücke, der auch nach dem LGrStG BW-E alle sieben 

Jahre für Grundsteuerzwecke festzustellen ist, ermittelt sich durch Multiplikation des 

Bodenrichtwertes mit der Grundstücksfläche. Der Entwurf beantwortet dabei zugleich 

die für das Bundesgrundsteuerrecht derzeit noch streitige Frage nach der Anpassung 

des Bodenrichtwertes wegen grundstücksspezifischer Eigenschaften (siehe oben III. 2. 

b. bb.): Maßgebend ist der Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks in der Boden-

richtwertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück befindet (so wörtlich § 38 

Abs. 1 Satz 2 LGrStG BW-E). Wenn dergestalt der Bodenrichtwert für das fiktive Richt-

wertgrundstück für maßgeblich erklärt wird, schließt dies Anpassungen aus.25 Dies 

wird vor allem durch die Entwurfsbegründung bestätigt.26 

Wenn nur der Bodenrichtwert herangezogen wird, ergeben sich naturgemäß keine Ver-

änderungen des Grundsteuerwertes in Abhängigkeit vom Baujahr des Gebäudes. Ver-

gleicht man das Bodenwertmodell anhand des unter III. 2. b. cc. gebildeten Beispiels 

eines Einfamilienhauses mit 700 qm Grundstücksfläche (und hier jetzt irrelevanter 160 

qm Gebäudefläche) ergibt sich folgende Gegenüberstellung: 

Baujahr / Boden-

richtwert 

1.350,00 € / qm 900,00 € / qm 600,00 € / qm 300,00 € / qm 

2020 
BW 945.000,00 € 630.000,00 € 420.000,00 € 210.000,00 € 

Bund 723.918,07 € 550.129,57 € 460.987,53 € 417.641,32 € 

2020 
BW 945.000,00 € 630.000,00 € 420.000,00 € 210.000,00 € 

Bund 711.724,21 € 523.192,44 € 424.024,36 € 365.285,29 € 

1970 
BW 945.000,00 € 630.000,00 € 420.000,00 € 210.000,00 € 

Bund 758.710,01 € 529.307,86 € 396.621,79 € 291.934,78 € 

▪ Es ist eine Steuermesszahl von 1,30 Promille vorgesehen (§ 40 Abs. 2 LGrStG BW-E). 

Diese Steuermesszahl ermäßigt sich um 30 Prozent, wenn das Grundstück überwie-

gend Wohnzwecken dient (kurz: Wohngrundstücke), also der Anteil der Wohnnutzung 

an der gesamten Wohn- und Nutzfläche den Anteil der wohnfremden Nutzung über-

steigt (§ 40 Abs. 3 LGrStG BW-E). Da nach dem Entwurf – wie im Bundesrecht auch – 

 
25  So wird der Entwurf auch von Rainer Bräutigam/ Christoph Spengel/ Nina Winter, DB 2020, 2090 

(2096) verstanden. 

26  LT-Drucks. BW 16/8907, 81: „keine individuelle Wertanpassung“; zudem wird als einziges Differen-

zierungskriterium innerhalb einer Bodenrichtwertzone die Fläche genannt, s. LT-Drucks. BW 

16/8907, 55. 
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der Grundsatz der Einheitlichkeit der Hebesätze für den Steuergegenstand „Grund-

stück“ gilt (§ 50 LGrStG BW), führt diese Ermäßigung der Steuermesszahl zwangsläufig 

zu (gewollten27) Belastungsunterschieden zwischen den genannten „Wohngrundstü-

cken“ einerseits und anderen Grundstücken andererseits. Diese Differenzierung dürfte 

(rechtspolitisch) darauf zurückzuführen sein, dass die alleinige Maßgeblichkeit der Bo-

denrichtwerte im Verhältnis zum alten Bewertungsrecht wohl tendenziell zu einer stär-

ken Belastung bei Wohngrundstücken (vor allem in Bezug auf Einfamilienhäuser28) füh-

ren dürfte. 

c. (Reines) Flächenmodell (wohl Bayern) 

aa. Vorbemerkung 

Neben wertabhängigen Modellen werden auch wertunabhängige Modelle diskutiert. Den 

wertunabhängigen Modellen ist jeweils gemeinsam, dass sie an Flächen anknüpfen und 

diese mit einem bestimmten Faktor multiplizieren und ggfs. durch weitere Faktoren noch 

ausdifferenzieren. In den letzten Jahren wurde vor allem immer der Freistaat Bayern als 

Befürworter eines solchen wertunabhängigen Flächenmodells genannt. Auf eine Anfrage 

der FDP hat die bayerische Staatsregierung am 21.9.2020 geantwortet, dass man beab-

sichtige, von der Abweichungsbefugnis Gebrauch zu machen und als abweichendes Mo-

dell ein wertunabhängiges Flächenmodell befürworte. Die Erstellung eines Gesetzentwur-

fes verzögere sich allerdings aufgrund der Corona-Pandemie.29 Es liegt aber immerhin ein 

„Eckpunktepapier für eine vereinfachte Grundsteuer nach dem Äquivalenzprinzip“ der Ar-

beitsgruppe der Länder Baden-Württemberg, Bayern und Hessen aus dem Jahr 2010 vor.30 

Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf diesem Eckpunktepapier. 

bb. Belastungsgrund 

Anders als bei den wertabhängigen Modellen scheidet bei einer wertunabhängigen Be-

messungsgrundlage das Leistungsfähigkeitsprinzip als Belastungsgrund aus. Eine Flä-

chensteuer behandelt zwei Grundstücke schon dann gleich, sofern beide dieselbe Größe 

aufweisen31 und – sofern nach Grundstücksnutzungen differenziert werden sollte – iden-

tisch genutzt werden. Grundstücke in schlechten Lagen mit typischerweise niedrigeren 

Verkehrswerten werden gemessen am Grundstückswert relativ stärker mit Grundsteuer be-

lastet als Grundstücke in höherwertigen Lagen. Als Belastungsgrund bleibt dann nur das 

Äquivalenzprinzip. Bezugspunkt können dabei entweder die bei der Gemeinde 

 
27  Siehe LT-Drucks. BW 16/8907, 82. 

28  Siehe zum Beispiel die Berechnungen für die Wohnnutzung bei Clemens Fuest/ Lea Immel/ Volker 

Meier/ Florian Neumeier, Die Grundsteuer in Deutschland: Finanzwissenschaftliche Analyse und Re-

formoptionen, 2018, S. 24. 

29  LT-Drucks. Bayern 18/10152. 

30  Abrufbar unter https://www.ihk-koeln.de/upload/Grundsteuer_Eckpunkte_10591.pdf, zuletzt ab-

gerufen am 28.10.2020. 

31  Thorsten Ingo Schmidt, DStR 2020, 249 (251). 
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anfallenden Ausgaben (Kostenäquivalenz) oder die bei den Bürgern durch die Leistungen 

der Gemeinde entstehenden Vorteile (Nutzenäquivalenz) sein.32 Das Eckpunktepapier be-

schreitet beide Wege: „Die Flächenmerkmale geben regelmäßig den Ausschlag für die In-

tensität der Nutzung kommunaler Infrastruktur und für die hieraus entstehenden Kosten. 

Sie sind damit zulässiger und folgerichtiger Belastungsmaßstab für die Grundsteuer.“33 

Das Eckpunktepapier geht davon aus, dass zwei Grundstücke mit gleicher Nutzungsart und 

identischen Flächenmerkmalen innerhalb einer Kommune vergleichbare finanzielle Leis-

tungen der Kommune verursachen bzw. den Eigentümern vergleichbaren Nutzen vermitteln 

und dies weitgehend unabhängig vom Wert des Grund und Bodens oder des aufstehenden 

Gebäudes.34 

cc. Bemessungsgrundlage 

Nach dem Eckpunktepapier sollen sowohl die Fläche des Grundstücks als auch die Fläche 

des Gebäudes in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Die sich hiernach erge-

bende qm-Größe wird sodann mit unterschiedlichen sog. Äquivalenzzahlen multipliziert.  

Die Grundstücksfläche ergibt sich aus dem Grundbuch bzw. den Katasterunterlagen. Hin-

sichtlich aufstehender Gebäude ist die Bruttogrundfläche die maßgebliche Bezugsgröße. 

Diese soll wohl mit der Bruttogrundfläche des Sachwertverfahrens des Bundesgrundsteu-

errechts (siehe III. 2. b. dd.) identisch sein, soll allerdings vereinfacht anhand der Gebäu-

degrundfläche und der Anzahl der Geschosse ermittelt werden. Letztere wiederum werden 

nicht individuell ermittelt, sondern sollen anhand der Gebäudehöhe typisiert werden. Das 

Eckpunktepapier geht davon aus, dass bei diesen Vorgaben die Gebäudegrundfläche mit-

tels des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems automatisiert ermittelt wer-

den kann. Dem Steuerpflichtigen wird allerdings die Möglichkeit eingeräumt, eine niedri-

gere Bruttogrundfläche nachzuweisen. 

Es werden in dem Eckpunktepapier sodann folgende Äquivalenzzahlen je Quadratmeter 

genannt:  

▪ 20 Cent für zu Wohnzwecken genutzte Gebäudeflächen 

▪ 40 Cent für nicht zu Wohnzwecken genutzte Gebäudeflächen 

▪ 2 Cent für die Grundstücksfläche. 

 
32  Siehe statt vieler Wolfram Scheffler/ Matthias Roith, Leitlinien für eine Reform der Grundsteuer, 2018, 

S. 31 mit weiteren Nachweisen. 

33  Eckpunktepapier für eine vereinfachte Grundsteuer nach dem Äquivalenzprinzip, S. 6; abrufbar unter 

https://www.ihk-koeln.de/upload/Grundsteuer_Eckpunkte_10591.pdf, zuletzt abgerufen am 

28.10.2020. 

34  Eckpunktepapier für eine vereinfachte Grundsteuer nach dem Äquivalenzprinzip, S. 6; abrufbar unter 

https://www.ihk-koeln.de/upload/Grundsteuer_Eckpunkte_10591.pdf, zuletzt abgerufen am 

28.10.2020. 
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d. Flächen-Lagemodell / Flächen-Faktormodell (Hessen, Niedersachsen) 

aa. Vorbemerkung zur Quellenlage 

Ein modifiziertes Flächenmodell wird derzeit wohl politisch von Hamburg und Hessen und 

in Niedersachsen jedenfalls von der Ministerialverwaltung präferiert: Es soll – entspre-

chend dem reinen Flächen-Modell – an die Grundstücks- und Gebäudefläche angeknüpft 

werden, aber abweichend hiervon noch ein lageabhängiger Faktor einfließen. Die nachfol-

genden Ausführungen beziehen sich vor allem auf das Eckpunktepapier aus April 2020, 

das auf den Internetseiten des hessischen Finanzministeriums abrufbar ist.35 Zudem exis-

tieren Diskussionsbeiträge zum Vorschlag der niedersächsischen Finanzverwaltung, die 

zumindest Rückschlüsse auf dessen Grundstruktur erlauben.36 

bb. Belastungsgrund 

Das Eckpunktepapier benennt als Belastungsgrund die Nutzenäquivalenz: Die Nutzungs-

möglichkeit kommunaler Leistungen sei auch lageabhängig. Wörtlich heißt es: „Denn das 

kommunale Infrastrukturangebot schlägt sich – typischerweise – zu einem gewissen Grad 

in den Grundstückspreisen und folglich in den daraus abgeleiteten Bodenrichtwerten nie-

der. Bei einem über dem kommunalen Durchschnitt liegenden Wert erfordert eine lasten-

gleiche Besteuerung daher eine Erhöhung, bei einem darunterliegenden Wert eine Minde-

rung des Ergebnisses des reinen Flächenmodells“.37 

cc. Bemessungsgrundlage 

Angeknüpft wird – wie beim reinen Flächenmodell auch – zunächst an die Grundstückflä-

che und bei bebauten Grundstücken zudem an die Gebäudefläche. Auf die sich hiernach 

ergebenden beiden Flächengrößen wird jeweils ein – mit dem Wert des Grundstücks nicht 

in Zusammenhang stehender – Faktor angewendet. Auch das Eckpunktepapier des Hessi-

schen Ministeriums der Finanzen nennt für die Bodenfläche 2 Cent / qm und für die Ge-

bäudefläche 40 Cent / qm. Zu Wohnzwecken genutzte Flächen erfahren auch hier eine Er-

mäßigung von 50 % (also 20 Cent / qm). 

  

 
35  Das Eckpunktepapier und die zugehörigen Anlagen sind abrufbar unter https://finanzen.hes-

sen.de/steuern/reform-der-grundsteuer, zuletzt abgerufen am 28.10.2020. 

36  Der Verfasser dieser Stellungnahme war gemeinsam mit Ernst Hüdepohl (Steuerabteilungsleiter im 

Niedersächsischen Finanzministerium) Podiumsdiskutant bei einer Veranstaltung zur Grundsteuer-

reform (veranstaltet vom Verein zur Förderung der Rechtswissenschaft an der Universität Hannover) 

und gibt insoweit sein Wissen aus dieser Veranstaltung wieder. Eine sich damit deckende Modellbe-

schreibung findet sich ferner bei Stefan Ronnecker, ZKF 2019, 265. 

37  Eckpunktepapier des Hessischen Ministeriums der Finanzen, Hauptpapier S. 4 sowie Anlage 1 S. 7, 

jeweils abrufbar unter https://finanzen.hessen.de/steuern/reform-der-grundsteuer, zuletzt abgeru-

fen am 28.10.2020. 
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Nach dem Eckpunktepapier des Hessischen Ministeriums der Finanzen soll es – abwei-

chend von dem reinen Flächenmodell – nicht dazu kommen, dass einfache Lagen relativ 

höher belastet werden als gute Lagen.38 Es erfolgt daher in einem weiteren Schritt die Mul-

tiplikation mit einem Lage-Faktor. Dieser Faktor setzt sich aus zwei Komponenten zusam-

men: Die erste Komponente ist das Verhältnis des Bodenrichtwerts für das jeweilige Grund-

stück zum durchschnittlichen Bodenwert in der jeweiligen Gemeinde. Die Wertrelation 

„Zone im Vergleich zum Durchschnitt“ wird als typisierendes Indiz für die Lagequalität be-

müht. Die zweite Komponente ist ein auf diese Lagerelation anzuwendender Exponent 

(0,3). Dieser Exponent schwächt die Lagenunterschiede, die mit der ersten Komponente 

eingeführt werden, sodann wieder ab. 

Das Niedersächsische Modell will wohl einen vergleichbaren Weg einschlagen. Für jede 

Gemeinde bzw. für unterschiedliche Gemeindeteile soll es in Abhängigkeit von der Band-

breite der Bodenrichtwerte bis zu neun Lagefaktoren geben. Die Gutachterausschüsse sol-

len daher für die Grundsteuer Bodenrichtwerte für vorgegebene Gebiete (wohl nicht iden-

tisch mit den Bodenrichtwertzonen, sondern bezogen auf „Gemeindeteile“) ermitteln und 

aus diesen durchschnittlichen Bodenrichtwerten soll der Lagefaktor abgeleitet werden. Im 

Gespräch sind Lagefaktoren von 0,6 (schlechte Lage) bis 1,4 (gute Lage). 

4. Verzicht auf abweichende Grundsteuergesetzgebung in einzelnen Ländern 

Soweit ersichtlich haben sich bisher die Bundesländer Schleswig-Holstein, Rheinland-

Pfalz sowie die Stadtstaaten Berlin und Bremen für das Bundesgrundsteuerrecht entschie-

den. In diese Kategorie wird man ferner den Freistaat Sachsen einordnen dürfen, der das 

Bewertungsrecht übernehmen und lediglich bei den Steuermesszahlen Differenzierungen 

nach den Nutzungsarten vornehmen will. 

IV. Stellungnahme zu den verfassungsrechtlichen Aspekten 

1. Freiheitsrechtliche Perspektive 

Die Besteuerung des Grundvermögens hat zweifelsohne die Qualität eines Eingriffs in frei-

heitsrechtliche Positionen. Sie legt dem Steuerpflichtigen eine Geldsummenschuld auf 

und enthält die gesetzliche Anordnung, diese Schuld gegenüber dem Staat zu erfüllen. 

Richtigerweise aktiviert dies ungeachtet der Belastungsintensität die Eigentumsgarantie 

des Art. 14 GG39 und dies gilt namentlich für die Grundsteuer.40 Die Besteuerung stellt sich 

dann als Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums dar. Welche Grenzziehungs-

kraft der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit insoweit gegenüber dem Steuerzugriff entfal-

ten kann, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Der Gedanke des sog. Halbteilungs-

 
38  Eckpunktepapier des Hessischen Ministeriums der Finanzen, Hauptpapier S. 4; abrufbar unter 

https://finanzen.hessen.de/steuern/reform-der-grundsteuer, zuletzt abgerufen am 28.10.2020. 

39  Zur Vermögensteuer BVerfG, Beschluss vom 22.6.1995, 2 BvL 37/91; vgl. ferner BVerfG, Beschluss 

vom 18.1.2006, 2 BvR 2194/99. 

40  BFH, Urteil vom 19.7.2006, II R 81/05. 



   

 

SEITE 24 | 47 

 

grundsatzes41, der einer zu starken Ertragsbesteuerung und damit auch einer Kumulation 

von Ist- und Soll-Ertragsbesteuerung entgegenwirken sollte, hat sich zwar nicht durchset-

zen können.42 Gehalten haben dürfte sich aber ein anderer eigentumsspezifischer Ge-

danke aus den Einheitswertbeschlüssen: Die restriktive Haltung des Art. 14 GG gegenüber 

einer Substanzbesteuerung. Im Zusammenhang mit der Vermögensteuer hat das BVerfG 

ausgeführt, dass diese so ausgestaltet sein muss, dass sie in ihrem Zusammenwirken mit 

den sonstigen Steuerbelastungen die Substanz des Vermögens (den Vermögensstamm) 

unberührt lässt. Verfassungsrechtlich zulässig kann insoweit daher nur eine (Soll-) Ertrags-

konzeption sein.43 Das ist auch konsequent. Der Steuerzugriff mag nur Inhalts- und Schran-

kenbestimmung sein. Bei einer Substanzbesteuerung ist er aber einer Enteignung wir-

kungsgleich, was bei der Güterabwägung durch die Anlegung ähnlich strenger Maßstäbe 

zu berücksichtigen ist und – von der Notlagenausnahmesituation, die das Bundesverfas-

sungsgericht selbst als Ausnahme von dem Grundsatz formuliert hat, abgesehen – zur Un-

verhältnismäßigkeit führen kann. Jenseits solcher Substanzbesteuerungseffekte – deren 

grenzziehende Kraft zudem auch bestritten wird44 – ist der Gesetzgeber nicht daran gehin-

dert, auf „Grundstücke“ als Steuergegenstand zuzugreifen, gleich welchen Belastungs-

grund er hierfür anführt (Leistungsfähigkeitsprinzip, Äquivalenzprinzip). 

Da die Steuerbelastung sich nach den Hebesätzen der Gemeinden richtet und naturgemäß 

heute noch nicht bekannt ist, wie die Gemeinden auf das neue Messbetragsvolumen rea-

gieren werden, kann hierzu keine abschließende Aussage getroffen werden. Es lassen sich 

allenfalls Tendenzen formulieren:  

Wenn man unterstellt, dass die Substanz nicht angegriffen werden muss, solange sich die 

Steuer typischerweise noch aus den Erträgen des Grundstücks begleichen lässt, und diese 

Ertragsfähigkeit in einem Zusammenhang mit dem Verkehrswert des Grundstücks steht, 

wird man bei den wertabhängigen Modellen annehmen können, dass es hier jedenfalls 

dann nicht zu Substanzsteuereffekten kommt, solange sich das Belastungsniveau auf dem 

Niveau vor Geltung des neuen Grundsteuerrechts bewegt. Denn dann kann für die ver-

kehrswertabhängigen Modelle (neues Bundesgrundsteuerrecht, LGrStG BW-E) nichts an-

deres gelten als das, was für die vormalige Regelung bereits gilt: Das Bundesverfassungs-

gericht hat die Grundsteuer dem Grunde nach und in ihrer wesentlichen Struktur (= Soller-

tragsgedanke und Verkehrswert als Bemessungsgrundlage) noch nie freiheitsrechtlich 

problematisiert hat, sondern sie insoweit als von der Finanzverfassung vorausgesetzt ak-

zeptiert.45 Ferner hat die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen bisher keine 

 
41  BVerfG, Beschluss vom 22.6.1995, 2 BvL 37/91. 

42  Siehe nur die „Reaktionen“ von BVerfG, Beschluss vom 18.1.2006, 2 BvR 2194/99 und BFH, Urteil 

vom 11.8.1999, XI R 77/97. 

43  BVerfG, Beschluss vom 22.6.1995, 2 BvL 37/91. 

44  Zum Beispiel Ernst-Wolfgang Böckenförde in seinem Sondervotum, BVerfGE 93, 121 (153 ff.); Dieter 

Birk, DStJG 22 (1999), 3 (16). 

45  Ganz deutlich BVerfG, Kammerbeschluss vom 18.2.2009, 1 BvR 1334/07 und auch BVerfG, Urteil 

vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 enthält kein Wort der Kritik an der Grundsteuer als solcher. 
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Hebesatzerhöhung im Hinblick auf die Belastungshöhe der Grundsteuer im Verhältnis zum 

Grundstückswert oder der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen im Übrigen für verfas-

sungswidrig erklärt.46 

Das Modell, dass am ehesten in Konflikt mit den freiheitsrechtlichen Gewährleistungen 

kommen dürfte, ist das reine Flächenmodell. Denn es belastet die Grundstücke vollkom-

men wertunabhängig, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass geringwertige 

Grundstücke derart hoch belastet werden, dass die Steuer im Verhältnis zum Verkehrswert 

erheblich ist und damit zwangsläufig die Substanz angreift.47 

2. Gleichheitsrechtliche Perspektive 

a. Vorgaben aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.4.2018 

(1 BvL 11/14 ua.) 

Im Mittelpunkt der verfassungsrechtlichen Würdigung steht der Gleichheitssatz des 

Art. 3 Abs. 1 GG und seine bereichsspezifische Konkretisierung durch das Bundesverfas-

sungsgericht. Den Ausgangspunkt bildet der Grundsatz der Lastengleichheit: Die Steuer-

pflichtigen müssen grundsätzlich durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleich-

mäßig belastet werden. Der Gesetzgeber hat einen tendenziell weiten Entscheidungsspiel-

raum bei der Auswahl des Steuergegenstandes und der damit untrennbar verbundenen 

Belastungsentscheidung.  

Hat der Gesetzgeber diese Entscheidung getroffen, muss er die Steuer grundsätzlich kon-

sequent am Belastungsgrund ausgerichtet ausgestalten. Dies betrifft vor allem die Bemes-

sungsgrundlage.48 Wörtlich heißt es in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 10.4.2018: „[Der] Gesetzgeber [hat] für die Wahl der Bemessungsgrundlage und die 

Ausgestaltung der Regeln ihrer Ermittlung einen großen Spielraum, solange sie nur prinzi-

piell geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen. […]. Jedenfalls muss das 

[…] Bemessungssystem, um eine lastengleiche Besteuerung zu gewährleisten, in der Ge-

samtsicht eine in der Relation realitäts- und damit gleichheitsgerechte Bemessung des 

steuerlichen Belastungsgrundes sicherstellen.“49 Es muss also letztlich eine rationale Ver-

knüpfung von Belastungsentscheidung und Bemessungsgrundlage geben, die erklären 

kann, warum in Verwirklichung der Belastungsentscheidung der eine Steuerpflichtige so 

und der andere Steuerpflichtige so belastet wird. Der Belastungsgrund muss in der Bemes-

sungsgrundlage sichtbar werden. Wörtlich heißt es: „Um beurteilen zu können, ob die ge-

setzlichen Belastungsregeln eine in der Relation realitätsgerechte Bewertung der erfassten 

Güter und damit die Vergleichbarkeit der Bewertungsergebnisse im Einzelfall sicherstellen, 

 
46  Vgl. nur – freilich durchweg aus der Perspektive des Art. 2 Abs. 1 GG – OVG NRW, Beschluss vom 

16.7.2013, 14 A 464/13; VG Düsseldorf, Urteil vom 6.11.2019, 5 K 2014/19; VG Arnsberg, Urteil vom 

17.8.2017, 5 K 3626/16; VG Köln, Urteil vom 2.2.2016, 17 K 868/15. 

47  So auch Thorsten Ingo Schmidt, DStR 2020, 249 (254 f.). 

48  BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. Rn. 96 f. 

49  BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. Rn. 98. 
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muss das Gesetz das für den steuerlichen Belastungsgrund als maßgeblich erachtete Be-

messungsziel erkennen lassen.“50  

Schon allein angesichts der schieren Masse der Steuergegenstände (bundesweit: 36 Mil-

lionen wirtschaftliche Einheiten) bedarf es nicht viel Erklärung, dass der Gesetzgeber typi-

sieren und pauschalieren muss, damit die Grundsteuer vollzugsfähig bleibt. Mit Typisie-

rungen und Pauschalierungen kommt es allerdings zwangsläufig auch zu Inkonsequenzen 

in Bezug auf den Belastungsgrund. Denn Typisierungen und Pauschalierungen ist es eigen, 

dass der „Praktikabilität wegen“ in Ansehung des Belastungsgrundes eigentlich zu berück-

sichtigende Unterschiede nicht berücksichtigt werden. Daher muss sich der Gesetzgeber 

für die gewählten Typisierungen und Pauschalierungen rechtfertigen können. 

Das ist grundsätzlich möglich. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber schon 

seit jeher einen Typisierungsspielraum zugestanden und dies auch in der Grundsteuerent-

scheidung vom 10.4.2018 aufgegriffen: „Dabei darf […] sich [der Gesetzgeber] in erhebli-

chem Umfang auch von Praktikabilitätserwägungen mit dem Ziel der Einfachheit der Steu-

erfestsetzung und ihrer Erhebung leiten lassen. Dies gilt in besonderem Maße bei steuerli-

chen Massenverfahren. Bei der Ausgestaltung des Systems zur Erfassung der Bemessungs-

grundlage kann der Gesetzgeber Praktikabilitätserwägungen Vorrang vor Gesichtspunkten 

der Ermittlungsgenauigkeit einräumen und dabei auch beträchtliche Bewertungs- und Er-

mittlungsunschärfen in Kauf nehmen, um die Festsetzung und Erhebung der Steuer hand-

habbar zu halten ([…]). Begrenzt wird sein Spielraum dadurch, dass die von ihm geschaf-

fenen Bemessungsregeln grundsätzlich in der Lage sein müssen, den mit der Steuer ver-

folgten Belastungsgrund in der Relation realitätsgerecht abzubilden ([…]).“51 Der Gesetz-

geber muss dabei die beiden widerstreitenden Zwecke in einen angemessenen Ausgleich 

bringen: Das Vereinfachungs- und Vollzugsanliegen rechtfertigt nicht schlichtweg jede Ty-

pisierung und Pauschalierung. Vielmehr müssen die Vorteile der Vereinfachung in einem 

angemessenen Verhältnis zu der durch die Typisierung bewirkten Ungleichbehandlung 

stehen. Dafür muss vor allem auch das Gewicht, mit dem der Vereinfachungszweck und 

die Ungleichbehandlung in die Abwägung eingestellt werden, bestimmt werden. Für die 

Ungleichbehandlung ist insoweit von Bedeutung, wie nah der Gesetzgeber mit seiner Re-

gelung dem „typischen Fall“ kommt, in wie vielen Fällen die Typisierung zu Härten oder 

Ungerechtigkeiten führt und vor allem wie intensiv die bewirkten Ungleichbehandlungen 

sind.52 Kein (nennenswert) abwägungsrelevanter Aspekt soll nach Ansicht des Bundesver-

fassungsgerichts sein, dass die Grundsteuer eine nur relativ geringe Belastung der Bürger 

darstellt.53  

  

 
50  BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. Rn. 97. 

51  BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. Rn. 131. 

52  Vgl. nur BVerfG, Urteil vom 15.1.2008, 1 BvL 2/04 Rn. 83 mit weiteren Nachweisen. 

53  BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. Rn. 140 ff. 
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Die Herbeiführung eines gerechten Ausgleichs der widerstreitenden Interessen ist zuvor-

derst Aufgabe des Gesetzgebers. Wie eng oder zurückhaltend das Bundesverfassungsge-

richt in einer künftigen Entscheidung über das Bundesgrundsteuerrecht das gleichheits-

rechtliche Raster anwenden wird, vermag niemand zu prognostizieren. Meines Erachtens 

darf man den Entscheidungskontext nicht ausblenden, ging es doch immerhin um einen 

selbst nach den deutlichen Appellentscheidungen des Bundesfinanzhofs54 untätig blei-

benden Gesetzgeber. Es ging um eine politisch festgefahren Situation, die erst durch den 

mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausgelösten Reformdruck aufgelöst 

werden konnte. Nunmehr haben wir es mit verschiedenen Gesetzgebern zu tun, die politi-

sche Kompromisse erzielen müssen und entsprechend aktiv gestaltend tätig geworden 

sind. Das sind ganz andere Grundbedingungen als im Jahr 2018. 

b. Bundesgrundsteuerrecht in der Fassung des Grundsteuerreformgesetzes vom 

26.11.2019 

aa. Verfassungsfester Sollertragsgedanke 

Auch dem neuen Bundesgrundsteuerrecht liegt der Sollertragsgedanke zugrunde (siehe 

IV. 2. a.). Man kann diesen Sollertragsgedanken mit seiner Vorstellung von einer objekti-

ven – nicht am Individuum anknüpfenden – Leistungsfähigkeit55 und seinen unvermeidba-

ren inneren Widersprüchen (Zusammentreffen mit der Besteuerung der Ist-Einkünfte und 

Überwälzung auf die Mieter) als solchen steuersystematisch und rechtspolitisch hinterfra-

gen, aber das Bundesverfassungsgericht tut es jedenfalls verfassungsrechtlich nicht. Be-

zieht man daher in die Betrachtung mit ein, was das Bundesverfassungsgericht bisher 

nicht verfassungsrechtlich thematisiert hat, sondern bisher immer akzeptiert hat, lässt 

sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass eine auf der Grundlage von Verkehrswerten er-

hobene Grundsteuer das Diktum der Verfassungswidrigkeit nicht fürchten muss.56 Das 

Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 10.4.2018 die gleichheits-

rechtliche „Reparatur“ der Einheitsbewertung als verfassungsrechtlich ausreichend darge-

stellt.57 Die isolierte Erfassung von Grundbesitz (unter Ausblendung anderer Wirtschafts-

güter) ist daher eine legitime Auswahl des Steuergegenstandes und vor allem ist die 

 
54  BFH, Urteil vom 30.6.2010, II R 60/08. 

55  Hier setzt vor allem die Kritik des steuer- und finanzwissenschaftlichen Schrifttums an, das dem Äqui-

valenzprinzip in seiner gruppen- und nutzenbezogenen Interpretation eine bessere Belastungs-

grundeignung zu spricht (z. B. Clemens Fuest/ Lea Immel/ Volker Meier/ Florian Neumeier, Die Grund-

steuer in Deutschland: Finanzwissenschaftliche Analyse und Reformoptionen, 2018, S. 7; Johanna 

Hey, ZG 2019, 287 (298); Franz Jürgen Marx, DStZ 2019, 372 (376); Wolfram Scheffler/ Matthias Ro-

ith, Leitlinien für eine Reform der Grundsteuer, 2018, S. 25 ff.), damit allerdings nicht selten auch 

eine verkehrswertbasierte Grundsteuer rechtfertigt. 

56  Ebenso Roman Seer, DB 2018, 1488 (1491); a. A. in diesem grundsätzlichen Punkt – soweit ersicht-

lich – wohl nur Gregor Kirchhof, Gutachten im Auftrag des Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., 

2020, S. 22 ff.; abrufbar unter https://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positio-

nen/PDF/zia_gutachten_grundsteuer_kirchhof.pdf, zuletzt abgerufen am 29.10.2020, zuletzt abge-

rufen am 29.10.2020. 

57  BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. Rn. 166. 
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Grundsteuer sowohl gegenüber dem Doppelbelastungs- (Einkommensteuer auf den tat-

sächlichen Überschuss und Grundsteuer auf den Sollertrag) als auch dem Überwälzungs-

argument (Belastung der Mieter statt des Eigentümers) abgesichert. Das ist verfassungs-

rechtlich auch richtig: Denn verschiedene verfassungsändernde Gesetzgeber haben die 

Grundsteuer in Kenntnis ihres Charakters und ihrer Wirkung in ihrer tradierten Form bestä-

tigt58 – einschließlich des gegenwärtigen Bundesgesetzgebers mit der Änderung der Art. 

72, 105 GG (Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 15.11.2019, BGBl. I 2019, 

1546). 

bb. Folgerichtigkeitszusammenhang zwischen Belastungsgrund und Bemessungs-

grundlage in konzeptioneller Hinsicht 

Die entscheidende Frage ist daher nur, ob es dem Bundesgesetzgeber gelungen ist, den 

gleichheitsrechtlichen Vorgaben anlässlich der Ausgestaltung der Steuer im Detail – ins-

besondere in Ansehung der Bemessungsgrundlage – zu genügen: Da sich der Gesetzgeber 

dafür entschieden hat, den Verkehrswert eines Grundstücks als Indikator einer Sollertrags-

leistungsfähigkeit heranzuziehen, müssen folgende Fragen beantwortet werden: Erlaubt 

der Verkehrswert eine relationsgerechte Aussage über die Ertragskraft von Grundstücken? 

Bejahendenfalls: Steuern die gesetzlichen Bewertungsregelungen den abstrakt vorgege-

benen Verkehrswert auch im Detail ausreichend relationsgerecht an?  

Die erste Frage ist jedenfalls auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts zu bejahen. Der Gesetzgeber unterstellt, dass vom potentiellen 

Verkaufspreis eines Grundstücks (= Verkehrswert) typischerweise auf dessen Ertragsfähig-

keit geschlossen werden kann. Das muss nicht auf jedes Grundstück zutreffen. Der Gesetz-

geber darf aber unter Berücksichtigung seines Typisierungsspielraums unterstellen, dass 

sich in Grundstückskaufpreisen typischerweise – nicht zwingend immer – der „künftige 

wirtschaftliche Nutzen“ ausreichend relationsgerecht niederschlägt. 

Für die Folgefrage, ob auch die gesetzlich vorgesteuerten Verkehrswerte diesem Anspruch 

gerecht werden, müssen verschiedene Ebenen getrennt werden: Auf der obersten Ebene 

geht es um die konzeptionelle Frage, ob das, was der Gesetzgeber vorsteuert, überhaupt 

ein Verkehrswert ist: Ist der nach den gesetzlichen Bestimmungen zu ermittelnde Grund-

steuerwert ein erzielbarer Kaufpreis (also ein denkbares Ergebnis einer fiktiven Verhand-

lung über den Kaufpreis)? Insoweit gibt es gegen das neue Recht nichts zu erinnern: Ermit-

telt wird der hiernach notwendige Verkehrswert bei unbebauten Grundstücken nach einer 

Preisvergleichsmethode (Bodenrichtwerte) und bei bebauten Wohngrundstücken nach ei-

ner Ertragswertmethode. Für Nicht-Wohngrundstücke ist das sog. Sachwertverfahren vor-

gesehen. Insoweit scheint mir der Ansatz des Gesetzgebers nicht unplausibel und auch 

das Bundesverfassungsgericht hat in Bezug auf das Sachwertverfahren als solches bisher 

keine verfassungsrechtlichen Zweifel geäußert. Abstrakt-konzeptionell bewegt sich der 

 
58  Deutlich zum Beispiel BVerfG, Kammerbeschluss vom 18.2.2009, 1 BvR 1334/07. 
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Gesetzgeber insoweit auf sicherem Terrain, greift er nämlich (bewusst59) mit allen drei Me-

thoden auf für die Immobilienbewertung anerkannte Verfahren zurück. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat zudem anerkannt, dass der Gesetzgeber für unterschiedliche Immobilien 

auf unterschiedliche Bewertungsverfahren zurückgreifen darf.60 Eine andere und bisher 

vom Bundesverfassungsgericht noch nicht thematisierte Frage ist, inwieweit die zwin-

gende Anwendung des Sachwertverfahrens für alle Nicht-Wohngrundstücke (also auch für 

gewerbliche Renditeobjekte) eine zulässige Typisierung ist. 

cc. Folgerichtige Umsetzung des Bemessungsziels im Detail 

(1) Starke Typisierung anlässlich der Ertragswertermittlung. Die verfassungsrechtliche 

Kritik61, die im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angedeutet wird, setzt daher 

auch überwiegend nicht am Belastungsgrund, der Bemessungsgrundlage und den konzep-

tionellen Verkehrswertvorstellungen des Bundesgesetzgebers an. Die Kritik setzt vielmehr 

auf der nächsten Betrachtungsebene an. Sie fokussiert sich nämlich vor allem auf die Kon-

kretisierung der Methodik, die bewertungsrelevanten Daten und deren Gewichtungen in-

nerhalb der Methodik:  

Das Bundesgrundsteuerrecht schließt den Ansatz der tatsächlich vereinbarten oder der 

ortsüblichen Miete (bei selbstgenutztem Eigentum fehlt es an einer vereinbarten Miete) 

aus und gibt Durchschnittsmietwerte vor. In Ansehung dieser Durchschnittsmietwerte dif-

ferenziert das Gesetz allein nach Gebäudeart, Größe und Alter und nicht nach der Lage. Es 

wird für ein und dieselbe Gebäudeart bei identischer Größe die gleiche Miete angesetzt, 

ungeachtet der Frage, ob das Grundstück in einem sozialen Brennpunkt oder in einem Vil-

lenviertel liegt. Der Heranziehung einer gemeindeeinheitlichen Durchschnittsmiete ist es 

daher eigen, dass die in der Miete zum Ausdruck kommende Ertragskraft bei hochpreisigen 

Grundstücken nicht vollständig erfasst wird und dies nicht nur in Einzelfällen, sondern (ge-

wollt) flächendeckend. Mit zunehmendem Alter der Immobilie wird zwar der Bodenwert be-

deutsamer (dies liegt an der Abzinsung, deren Wirkung im Zeitablauf „nachlässt“, während 

gleichzeitig der Kapitalisierungsfaktor in Bezug auf den Reinertrag abnimmt). Aber vor al-

lem bebaute Grundstücke jüngeren Alters in guten Lagen dürften wohl typischerweise eine 

Bewertung unterhalb des Verkehrswertes erfahren. Nicht zu Unrecht wird daher auf eine 

regressive Wirkung des Bundesgrundsteuerrechts hingewiesen.62 Die Beispiele unter III. 2. 

b. bb. lassen dies durchaus erahnen, wenn man gedanklich statt der Durchschnittsmiete  

individuelle Mieteinnahmen, die den durch die Bodenrichtwerte angedeuteten Lagequali-

täten entsprechen, in die Formel einsetzt.  

 
59  Siehe BT-Drucks. 19/11085, 82. 

60  BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. Rn. 98. 

61  Substanziell vor allem Johanna Hey, ZG 2019, 297 (311); Roman Seer, FR 2019, 941 (948 f.). 

62  Johanna Hey, ZG 2019, 297 (311); Dirk Löhr, DStR 2019, 1433 (1435 f.). 
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Die entscheidende Frage ist, ob diese systematisch bedingten, eine Vielzahl von Objekten 

betreffenden Ungleichbehandlungen von einem solchen Gewicht sind, dass sie durch den 

mit der Typisierung verfolgen Zweck nicht mehr gerechtfertigt werden können.  

Ich meine, dass eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung gelingt und zwar aus folgenden 

Gründen: 

(2) Typisierung und Wertbandbreiten. Die Vorfrage muss schon lauten, wie man überhaupt 

eine nicht mehr hinnehmbare Wertrelation für Zwecke des Art. 3 Abs. 1 GG nachweist. Das 

Dilemma ist allgemein bekannt: Der Sache nach steht man Wertbandbreiten gegenüber, 

deren Außengrenzen keiner objektiven Letztbegründung zugänglich sind, und dennoch 

muss für den Grundsteuerwertbescheid ein Punktwert bestimmt werden. Daher kann es 

immer nur um die Frage gehen, ob der gesetzlich vorgesteuerte Punktwert in einer solchen 

Vielzahl von Fällen so weit ab von der Bandbreite liegt, dass dies (verfassungsrechtlich) 

nicht mehr erträglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Erbschaftsteuerent-

scheidung vom 7.11.2006 eine 20 %-Grenze in den Raum gestellt: 20 % Abweichung vom 

Verkehrswert wäre hinnehmbar („Streubreite von plus/minus 20 % der Verkaufspreise für 

ein und dasselbe Objekt“).63 Das wird man in Ermangelung des einen Verkehrswertes indes 

nicht wörtlich nehmen dürfen. Die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts wird man 

wohl dahin präzisieren müssen, dass man einen 20 %-Puffer rechts und links der unver-

meidbaren Wertbandbreiten akzeptiert. Aber selbst das ist angesichts der Schwierigkeit, 

gerade die Grenzen der Wertbandbreite zu bestimmen, praktisch sehr problembehaftet. 

Man darf sich jedenfalls keiner Scheingenauigkeit hingeben. Es dürfte daher auch kein Zu-

fall sein, dass das Bundesverfassungsgericht in der Grundsteuerentscheidung vom 

10.4.2018 diese vermeintlich quantitative Überlegung nicht mehr aufgegriffen hat. Gleich-

wohl wird man anlässlich der Abwägung nicht umherkommen, sich auch quantitativ äu-

ßern: Denn auch wenn man primär auf systematisch-qualitative Inkonsequenzen abstellt, 

so lässt sich das Gewicht, mit dem sie in die Abwägung einzustellen sind, nur in Kenntnis 

ihrer Auswirkungen bestimmen. Entscheidend ist, dass man sich insoweit der einge-

schränkten Aussagekraft von sog. Vergleichswerten („echte Verkehrswerte“) bewusst ist. 

(3) Einerseits: Qualitative-systematische Ungleichbehandlungen durch gemeindeeinheit-

liche Durchschnittsmieten und kaum individualisierbare Bodenrichtwerte. Dies vorwegge-

schickt steht sodann auf der einen Seite die mit der Typisierung bewirkte Ungleichbehand-

lung. Stellt man hier im ersten Schritt auf systematisch-qualitative Inkonsequenzen ab, 

sticht natürlich das bereits herausgestellte Fehlen einer gemeindeinternen Differenzierung 

bei den Durchschnittsmieten hervor. Mir ist zwar nicht bekannt, wie groß die Abweichun-

gen der tatsächlich vereinbarten Mieten im höherpreisigen Bereich von der Durchschnitts-

miete im Sinne des Bundesgrundsteuerrechts sind. Hier wird es aber gewiss auch größere 

Abweichungen geben. Man wird vor allem lebensnah unterstellen können, dass es gerade 

in größeren Gemeinden eine teils erhebliche Spannweite des Mietniveaus gibt. Das Gesetz 

blendet dies bei der Bestimmung der maßgeblichen Miete aus. Auch die Heranziehung der 

 
63  BVerfG, Beschluss vom 7.11.2006, 1 BvL 10/02 Rn. 137. 
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Bodenrichtwerte ohne Anpassung an viele wertrelevante Eigenschaften des Bewertungs-

objekts wird strukturell bedingt zu Abweichungen führen. Die Frage, wie viele Grundstücke 

dies am Ende betrifft, kann freilich nur die Fachverwaltung beantworten. Beide Aspekte 

können unter Umständen sogar kumulieren. Es wird jedenfalls zu beachtlichen Über- und 

Unterbewertungen kommen. Vor allem in Ansehung von Überbewertungen ist insoweit na-

türlich von Bedeutung, dass dem Steuerpflichtigen auch keine Gegenbeweismöglichkeit 

eingeräumt wird, die in Ansehung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigungslast als 

„druckentlastendes Ventil“ wirken könnte. Der gesetzlich vorgesteuerte Wert ist der ein-

zige vom Gesetz akzeptierte Wert.  

Allerdings hat der Gesetzgeber an verschiedenen Stellen über die Bodenrichtwerte und die 

von ihnen zum Ausdruck gebrachte Standortwertigkeit64 für gewisse Differenzierungen 

Sorge getragen. Es lässt sich daher nicht sagen, dass alle Grundstücke in einer Gemeinde, 

die in Bezug auf Gebäudeart, Wohnfläche und Baujahr vergleichbar sind, zu einer identi-

schen Grundsteuerbelastung führen. Insoweit verweise ich bezogen auf ein Einfamilien-

haus auf die Beispiele unter III. 2. c. cc.: Das betrifft, erstens, den Bodenwert als Wertkom-

ponente des Ertragswertes. Seine differenzierende Kraft mag in den ersten Jahren weniger 

ausgeprägt sein, aber sie nimmt mit abnehmender Restnutzungsdauer zu. Zweitens, sinkt 

der Liegenschaftszins mit steigendem Bodenrichtwert und dies wiederum erhöht den Ka-

pitalisierungsfaktor. Damit verbleibt am Ende vermutlich durchaus eine systematisch-qua-

litativ begründete Ungleichbehandlung, aber sie wird relativiert. Der Gesetzgeber mag den 

Korridor denkbarer Ertragswerte nach oben und unten nicht vollständig abbilden (er 

staucht ihn letztlich ein Stück weit zusammen), aber er bildet ihn über den Bodenrichtwert 

teilweise ab und dies auch mehr als nur in einer Tendenz. 

In Ansehung der Nichtanpassung der Bodenrichtwerte ist schließlich anzumerken, dass 

der Bundesgesetzgeber allzu großen Verwerfungen dadurch begegnet ist, dass er mit dem 

Grundsteuerreformgesetz zugleich den Gutachterausschüssen die Vorgabe gemacht hat, 

dass die Richtwertzonen so abzugrenzen sind, dass lagebedingte Wertunterschiede zwi-

schen der Mehrheit der Grundstücke und dem Bodenrichtwertgrundstück nicht mehr als 

30 Prozent betragen. Dies wirkt auf die fehlende Anpassung „entlastend“. Ob und inwie-

weit jeder Gutachterausschuss dem auch tatsächlich nachzukommen vermag, ist eine em-

pirische Frage, die nur die Fachverwaltung beantworten kann. 

(4) Andererseits: Gewährleistung der Vollziehbarkeit der Grundsteuer durch Automati-

onsfähigkeit. Auf der anderen Seite steht die Gewährleistung des Vollzugs des Grundsteu-

ergesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat sich anlässlich der Konkretisierung des 

Gleichheitssatzes den realen Determinanten des steuerlichen Massenvollzugs nicht ver-

schlossen. Folgerichtig findet sich auch in der Grundentscheidung ein Hinweis auf den Ge-

staltungsspielraum, den der Gesetzgeber gerade in Ansehung des „grundsteuerlichen 

Massenvollzugs“ innehat. Das Bundesverfassungsgericht dürfte dabei bereits im Blick 

 
64  Vgl. Dirk Löhr, DStR 2019, 1433 (1434): im Bodenwert spiegelt sich über Standort-Wertigkeit auch 

das Mietpotential wieder; zuvor auch schon Dirk Löhr/ Simon Kempny, DStR 2019, 537 (539). 
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gehabt haben, was es bei der Grundsteuer zu bewältigen gilt: Die Bewertung von 36 Mio. 

wirtschaftlichen Einheiten für einen Steuerertrag von insgesamt (nur) ca. 14 Milliarden € 

(und einer durchschnittlichen Belastung der Bürger im Jahr von wohl ca. 285 € bis 559 € / 

Jahr für Einfamilienhäuser und 159 € bis 332 € für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern65) 

in einer Zeit, in der nicht wenige Landesfinanzverwaltungen mit den Herausforderungen 

des demographischen Wandels zu kämpfen haben. Will man das Personal nicht bei den 

weitaus ergiebigeren, die Bürger stärker belastenden und sich vollzugs- sowie vor allem 

verifikationsintensiver darstellenden Steuern (Ertragsteuern, Umsatzsteuer) abziehen 

(was dort wiederum Fragen nach einem strukturellen Vollzugsdefizit aufwerfen könnte), 

muss man die Automationsfähigkeiten und -notwendigkeiten nicht nur anerkennen, son-

dern auch hoch gewichten. Das tut auch das Bundesverfassungsgericht.66  

Vor allem sind für das verkehrswertbasierte Konzept Vollzugskosten-schonendere Rege-

lungsansätze, deren Existenz substanziell Einfluss auf die verfassungsrechtliche Rechtfer-

tigung der typisierungsbedingten Ungleichbehandlungen nehmen würde, praktisch nicht 

in Sicht. Insbesondere der Rückgriff auf die tatsächlich vereinbarte Miete würde einen 

deutlich höheren Vollzugsaufwand auslösen. Bei Vermietungsobjekten sind diese Mieten 

dem Finanzamt bekannt bzw. können zumindest ohne großen Aufwand abgefragt werden; 

auch der Verifikationsaufwand dürfte sich insoweit im Großen und Ganzen in Grenzen hal-

ten. Allerdings fehlt es an diesen Daten für alle selbstgenutzten Immobilien. Hier müsste 

durchweg eine verkehrsübliche Miete ermittelt werden. Diese wiederum existiert nicht als 

objektiver Punktwert und ihre individuelle Ableitung ist vollzugsaufwendig, mitunter auch 

„diskussionsanfällig“. Nichts anderes gilt auch für andere Daten. Gestaltungsalternativen 

bestehen lediglich bei der Konkretisierung der entindividualisierten Vorgaben. So lässt 

sich durchaus darüber diskutieren, ob nicht kürzere Restnutzungsdauern das Bewertungs-

system gleichheitskonformer machen können, weil damit der Bodenwert von Anfang an 

eine stärkere Differenzierungskraft erlangen kann. Entsprechendes gilt für die Bestimmung 

der Liegenschaftszinsen.67 Dies sind aber nur Feinjustierungsmöglichkeiten, die das Kon-

zept der Durchschnittsmiete insgesamt nicht verändern. 

(5) Fazit: Verfassungsrechtlich vertretbare Typisierung. Betrachtet man das dergestalt 

hoch gewichtete Interesse an einem möglichst über digitale Schnittstellen und im Übrigen 

bei der Finanzverwaltung automatisiert ablaufenden Grundsteuervollzug (Grundsteuer-

wertfeststellungen und Steuermessbetragsfestsetzung) einerseits und die teils weitrei-

chenden, aber gleichwohl die Unterschiede nicht „blind“ nivellierenden, sondern lediglich 

 
65  So die Angaben bei Clemens Fuest/ Lea Immel/ Volker Meier/ Florian Neumeier, Die Grundsteuer in 

Deutschland: Finanzwissenschaftliche Analyse und Reformoptionen, 2018, S. 24. 

66  Siehe nur BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, 1 BvL 11/14 ua. Rn. 130: „Das im Grundsatz legitime und 

im Falle der Einheitsbewertung offensichtlich auch gewichtige Ziel der Verwaltungsvereinfachung … 

[…]“; Rn. 168: „Zudem verfügt der Gesetzgeber gerade in Massenverfahren der vorliegenden Art über 

einen großen Typisierungs- und Pauschalierungsspielraum.“ 

67  So zum Beispiel in Bezug auf beide Aspekte die Nachbesserungsvorschläge bei Johanna Hey, ZG 

2019, 297 (320 f.). 
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im Verhältnis zur Realität nur in (mitunter: deutlich) geringerem Maße ausdifferenzieren-

den Typisierungen andererseits, hat der Gesetzgeber seinen Spielraum nicht überschrit-

ten. Ich halte die Typisierungen des Bundesgrundsteuerrechts in Bezug auf die Bewertung 

bebauter Wohngrundstücke daher für gleichheitskonform.68  

dd. Regelmäßige Hauptfeststellungen mit aktualisierten Daten 

Die Grundsteuerwerte sollen alle sieben Jahre aktualisiert werden. Das System ist entspre-

chend der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts auf eine turnusmäßige Neubewertung 

aller Grundstücke angelegt. Für die Zukunft wird allerdings entscheidend sein, dass der 

Bundesgesetzgeber (oder der Verordnungsgeber, siehe § 263 BewG) die gesetzlich vorge-

gebenen Bewertungsdaten stets ausreichend zeitnah aktualisiert und auch tatsächlich 

alle sieben Jahre Hauptfeststellungen durchgeführt werden. Ich gehe davon aus, dass Bun-

desgesetzgeber und Finanzverwaltung dies tun werden. In Bezug auf die Bodenrichtwerte, 

deren Aktualisierung in der Verantwortung der Gutachterausschüsse liegt, wird man jeden-

falls in Nordrhein-Westfalen keine Sorge haben müssen. 

c. Entwurf eines Gesetzes zur Regelung einer Landesgrundsteuer der Landesregie-

rung Baden-Württemberg vom 29.9.2020 (LT-Drucksache BW 16/8907) 

aa. Verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit zweier Belastungsgründe 

Die Entwurfsbegründung zum LGrStG BW-E nennt sowohl das Leistungsfähigkeitsprinzip 

als auch das Äquivalenzprinzip als Belastungsgrund. Diese Zweigleisigkeit schadet verfas-

sungsrechtlich nicht. Das wird zwar vereinzelt anders gesehen69, dies aber zu undifferen-

ziert: Richtig ist, dass die Heranziehung von zwei unterschiedlichen Belastungsgründen 

dann nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts genügen kann, wenn sie 

dergestalt „vermischt“ werden, dass sich am Ende die Bemessungsgrundlage nicht mehr 

ausreichend rational auf diese Belastungsgründe zurückführen lässt. Wenn aber mehrere 

Belastungsgründe im gleichen Bemessungsziel münden, dann gibt es hier gegen verfas-

sungsrechtlich nichts zu erinnern. So verhält es sich beim LGrStG BW-E: Der Bodenwert als 

Verkehrswert des (fiktiv) unbebauten Grundstücks spiegele im Sinne des Sollertragsge-

dankens die Ertragsfähigkeit wider und im Sinne des Äquivalenzgedankens lasse sich 

diese Ertragsfähigkeit wiederum auf den aus den kommunalen Leistungen gezogenen Nut-

zen zurückführen. 

 
68  A. A. aus dem Kreise der staats- und verwaltungsrechtlichen Kollegen vor allem Johanna Hey, ZG 

2019, 297 (311); Roman Seer, FR 2019, 941 (949); im Ergebnis auch Gregor Kirchhof, Gutachten im 

Auftrag des Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., 2020, S. 24; abrufbar unter https://www.zia-

deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positionen/PDF/zia_gutachten_grundsteuer_kirchhof.pdf, 

zuletzt abgerufen am 29.10.2020. 

69  Michael Feldner/ Sven-Oliver Stoklassa, DStR 2019, 2505 (2509). 
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bb. Folgerichtige Verknüpfung von Belastungsgrund und Bemessungsziel 

Da ein bebautes Grundstück in der Regel eine höhere Ertragsfähigkeit aufweisen dürfte als 

ein unbebautes Grundstück, ist bei einer Bodenwertsteuer, wie sie das LGrStG BW-E vor-

sieht, zu begründen, warum sich in Ansehung der maßgeblichen Ertragsfähigkeit der Grund 

und Boden vom Gebäude trennen lässt. Es geht um die gleichheitsgerechte Verknüpfung 

von Belastungsgrund und Bemessungsziel: Was für eine verkehrswertorientierte Bemes-

sungsgrundlage eine realitätsgerechte Wertrelation ist, ist für das Äquivalenzprinzip das 

Gebot einer realitätsgerechten Kosten- oder Nutzenrelation.70 Die Frage lautet daher: Wa-

rum ist der Eigentümer eines unbebauten Grundstücks genauso leistungsfähig wie der Ei-

gentümer eines bebauten Grundstücks und worauf gründet die These, dass der Eigentümer 

eines unbebauten Grundstücks den gleichen Nutzen aus den kommunalen Leistungen 

zieht wie der Eigentümer eines flächenmäßig identisch bebauten Grundstücks? Insoweit 

bleibt der Entwurf unkonkret.  

In Bezug auf den äquivalenztheoretischen Ansatz des Entwurfs finden sich allerdings im 

Schrifttum unterstützende Begründungen: So wird die Einbeziehung des Gebäudes bei 

äquivalenztheoretischer Begründung zum Beispiel deshalb kritisch gesehen, weil dessen 

Wert eher von den Investitionen des Eigentümers als von der Lage abhängige. Umgekehrt 

lasse sich ein Zusammenhang zwischen Bodenwert einerseits und der quantitativen und 

qualitativen Ausstattung mit öffentlicher (vor allem: Verkehrs-) Infrastruktur nachweisen.71 

Zudem sei beobachtbar, dass Preissteigerungen bei Grundstücken im Wesentlichen den 

Grund und Boden betreffen.72 

In Bezug auf das vom Entwurf ebenfalls herangezogene Leistungsfähigkeitsprinzip muss 

zuerst die Perspektive bestimmt werden. Wenn man unbebaute Grundstücke mit bebauten 

Grundstücken vergleicht, gerät dieser Belastungsgrund wohl in Begründungsnot. Von den 

Fällen extrem hoher Bodenrichtwerte einmal abgesehen dürfte der Verkehrswert eines be-

bauten Grundstücks typischerweise höher sein als der Verkehrswert eines im Übrigen ver-

gleichbaren unbebauten Grundstücks. Aus dieser Perspektive wird durchaus die Ansicht 

vertreten, dass eine reine Bodenwertsteuer gegen Art. 3 Abs .1 GG verstößt, weil sie einen 

wichtigen wertbestimmenden Faktor ausschließe.73 Diese Ansicht übersieht meines 

 
70  Roman Seer, DB 2018, 1488 (1493); Dirk Löhr, BB 2020, 1687 (1689). 

71  Dirk Löhr, BB 2020, 1687 (1690) mit Nachweisen; im Ergebnis ebenso Franz Jürgen Marx, DStZ 2019, 

372 (376); Roman Seer, DB 2018, 1488 (1493). 

72  Siehe die Nachweise bei Wolfram Scheffler/ Matthias Roith, Leitlinien für eine Reform der Grund-

steuer, 2018, S. 37. 

73  Gregor Kirchhof, Gutachten im Auftrag des Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., 2020, S. 44 f.; ab-

rufbar unter https://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positionen/PDF/zia_gutach-

ten_grundsteuer_kirchhof.pdf, zuletzt abgerufen am 29.10.2020; Stefan Ronnecker, ZKF 2018, 49 

(50 f.); von einer Gleichheitswidrigkeit einer reinen Bodenwertsteuer gehen im Ergebnis auch Rolf 

Maiterth/ Maximilian Lutz, StuW 2019, 22 (34) aus (allerdings wohl allein gestützt auf – was verfas-

sungsrechtlich aber so nicht maßgeblich sein kann – die „breite Streuung der Bewertungsergeb-

nisse“). 
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Erachtens aber, dass Steuergegenstand nun einmal nur der (gedanklich) unbebaute Grund 

und Boden sein soll. Wenn dem Gesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstandes ein 

weiter politischer Spielraum zugestanden wird (siehe IV. 2. a.), dann ist von diesem Spiel-

raum gewiss auch die Beschränkung auf den Grund und Boden gedeckt. In Ansehung der 

Auswahl des Steuergegenstandes ist dies jedenfalls willkürfrei und nur dies ist auf der 

Steuergegenstandauswahlebene der Maßstab. Dann ist dies aber auch auf dem Weg vom 

Belastungsgrund zur Bemessungsgrundlage konsequent anzuerkennen. Daher ist für eine 

Bodenwertsteuer ausreichend, dass sich auch im Bodenwert (relationsgerecht) das Er-

tragspotential widerspiegeln kann (was bereits im Zusammenhang mit dem Bundesgrund-

steuerrecht angenommen wurde) und somit der Sollertragsgedanke einen Anknüpfungs-

punkt findet. Aus der richtigen Perspektive wird der Belastungsgrund – nämlich bezogen 

auf den willkürfrei gewählten Steuergegenstand – mit dem Bemessungsziel „Verkehrswert 

nur des Bodens“ in der Bemessungsgrundlage mithin ausreichend sichtbar. 

cc. Verfassungsrechtlich zulässige Typisierungen in Bezug auf den Bodenrichtwert 

Verlässt man die Ebene des Belastungsgrundes und des folgerichtigen Bemessungsziels, 

ist – wie beim Bundesgrundsteuerrecht auch – die Ausgestaltung der Bemessungsgrund-

lage im Detail in den Blick zu nehmen. Insoweit muss hier ein bereits aus der gleichheits-

rechtlichen Prüfung des Bundesgrundsteuerrechts bekannter Aspekt aufgegriffen werden: 

Die Maßgeblichkeit des Bodenrichtwertes ohne jede Anpassungsmöglichkeit (in § 38 

LGrStG BW-E sogar noch strikter als nach der anlässlich des Gesetzgebungsverfahrens zum 

JStG 2020 vorgeschlagenen Ergänzung des § 247 BewG). Es werden daher auch im Modell 

des Landes Baden-Württemberg im Interesse der Vollzugsfähigkeit in einem nicht uner-

heblichen Umfang strukturell bedingte Ungleichbehandlungen in Kauf genommen. Hier 

wiegt die Ungleichbehandlung meines Erachtens sogar schwerer. Denn konzeptionell geht 

es um die Umsetzung des Sollertragsgedankens, (vor allem) mit dem Maß der baulichen 

Nutzung wird aber ein sehr wichtiger Aspekt in Ansehung der Ertragsfähigkeit des (reinen) 

Grund und Boden ausgeblendet. Es dürfte für die Ertragsfähigkeit des Grund und Bodens 

einen nennenswerten Unterschied machen, mit wie vielen Geschossen (letztlich: nutzba-

ren und vor allem vermietbaren Wohnungen) das Gebäude errichtet werden darf. Gleich-

wohl kann hier aber nichts anderes gelten als auch in Bezug auf das Bundesgrundsteuer-

modell: Die gesetzliche Vorgabe in § 10 Abs. 3 ImmoWertV, wonach lagebedingte Wertun-

terschiede zwischen der Mehrheit der Grundstücke und dem Bodenrichtwertgrundstück 

nicht mehr als 30 Prozent betragen dürfen, führt die denkbaren Abweichungen auf ein to-

lerables Maß zurück. Zugleich kann auch das baden-württembergische Modell eine hohe 

Gewichtung des Vollzugsinteresse für sich in Anspruch nehmen. Ich halte die Typisierun-

gen des LGrStG BW-E in Bezug auf die Bewertung daher für gleichheitskonform. 
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dd. (Nicht alle) Wohnnutzungen begünstigende Messzahlermäßigung  

Der letzte verfassungsrechtliche Aspekt, den es zu erörtern gilt, ist die Steuermesszahldif-

ferenzierung (rechtstechnisch in Gestalt des Abschlags von 25 %) zwischen Wohn- und 

Nicht-Wohnnutzung. Die umfassende Entlastung aller Wohngebäude führt praktisch zu ei-

ner Dreiteilung der Steuergegenstände: Neben die – verfassungsrechtlich bisher stets ak-

zeptierte – Aufspaltung des Grundbesitzes in „Betriebe der Land- und Forstwirtschaft“ ei-

nerseits und (andere) „Grundstücke“ andererseits tritt noch eine Unteraufspaltung der 

Grundstücke in Wohn- und Nicht-Wohngrundstücke. Aus verfassungsrechtlicher Perspek-

tive kommen zwei Prüfungsstufen in Betracht, auf der man diese gleichheitsrechtliche 

Frage verarbeiten kann:  

Erstens, die Frage lässt sich – wofür ich eine gewisse Sympathie habe – bereits der Steu-

ergegenstandsebene zuordnen. Dann würde man anerkennen, dass der Gesetzgeber un-

terschiedlichen Nutzungen auch durch eigenständige (Sub-) Steuergegenstände Rech-

nung tragen darf. Bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B ist dies schon längst so: Die 

Bemessungsgrundlagen, die Messzahlen und auch die Hebesätze unterscheiden sich. Im 

Grunde sind unter dem Dach ein und desselben Gesetzes (GrStG, BewG bzw. LGrStG BW-

E) zwei verschiedene Grundsteuern normiert worden. Warum sollte dann in Anbetracht der 

unterschiedlichen Bedürfnisbefriedigungen nicht auch noch Wohn- und Nicht-Wohnnut-

zung unterschieden werden dürfen? 

Zweitens, lässt sich die Frage allerdings auch erst auf einer später angesiedelten Verscho-

nungsebene diskutieren. Dann gelten die Anforderungen, die das Bundesverfassungsge-

richt an Lenkungsnormen formuliert hat. Der Verschonungstatbestand muss einen Len-

kungszweck erkennen lassen und diesen Lenkungszweck zielgenau ansteuern. Letzteres 

setzt wiederum voraus, dass der Kreis der Begünstigten sachgerecht abgegrenzt ist, die 

Vergünstigung den Begünstigten möglichst gleichermaßen zugutekommt und das Maß der 

Vergünstigung gemessen am Lenkungszweck angemessen ist.74 Das LGrStG BW-E verfolgt 

mit der Entlastung der Nutzung „Wohnen“ einen legitimen Zweck. Es geht um ein elemen-

tares menschliches Bedürfnis. Die Entwurfsbegründung verweist zwar u. a. auf „ange-

spannte Wohnungsmärkte und Wohnungsnot“, die Messzahlermäßigung gilt aber für alle 

Wohnnutzungen gleichermaßen. Die zwischen Wohnnutzung und Nicht-Wohnnutzung be-

stehende Ungleichbehandlung lässt sich meines Erachtens aber bei entsprechender Ge-

wichtung des mit der Verschonung verfolgten Zwecks rechtfertigen. Vor allem wird man 

dem Gesetzgeber zugestehen müssen, dass er mittels der Messzahlermäßigung die im Ver-

hältnis zum alten Recht wohl eintretenden Belastungsverschiebungen zwischen Wohnnut-

zung (tendenziell höhere Bodenrichtwerte) und Nicht-Wohnnutzung (tendenziell niedri-

gere Bodenrichtwerte, von Innenstadtlagen abgesehen) „abfangen“ darf.  

  

 
74  Statt vieler BVerfG, Urteil vom 17.12.2014, 1 BvL 21/12 Rn. 126 f. 
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Man muss allerdings auch bedenken, dass von der Begünstigung auch einige Wohnnut-

zungen ausgeschlossen werden, nämlich die Wohnungen, die sich in sog. gemischt-ge-

nutzten Gebäuden vollziehen, bei denen der Wohnnutzungsanteil aber nicht überwiegt 

(siehe § 40 Abs. 3 LGrStG BW-E). Diese Unterscheidung innerhalb der Gruppe der Wohn-

nutzungen lässt sich wohl nur rechtfertigen, wenn man wiederum den Vereinfachungs-

zweck im Interesse der Vollzugsfähigkeit hoch gewichtet. 

d. Wertunabhängige Modelle (reines Flächenmodell und Flächen-Lagemodell) 

aa. Äquivalenzprinzip als (grundsätzlich) verfassungsrechtlich zulässiger Belas-

tungsgrund 

Für wertunabhängige Modelle verbleibt als Belastungsgrund nur das Äquivalenzprinzip 

(siehe bereits IV. 3. c.). Seine Heranziehung scheint nicht per se unzulässig, immerhin trägt 

es nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts auch die Gewerbesteuer.75 Insoweit be-

stehen zwei Ansätze: Kostenäquivalenz (Ausgleich der durch gemeindliche Leistungen ver-

ursachten Kosten) einerseits und Nutzenäquivalenz (Abschöpfung eines auf die Leistun-

gen der Gemeinde zurückführbaren Nutzens) andererseits. 

bb. Kein Nachweis einer nachvollziehbaren realitätsgerechten Kosten- oder Nutzenre-

lation 

Allerdings muss erklärt werden können, in welchem inneren Zusammenhang Belastungs-

grund (Kosten- oder Nutzenäquivalenzprinzip) und Bemessungsgrundlage (Grundstücks- 

und Gebäudefläche x Faktor) stehen. Auch hier gilt, dass das Gebot einer realitätsgerech-

ten Kosten- oder Nutzenrelation zu beachten ist (siehe bereits IV. 1. c.). Die Kernfrage lau-

tet mithin: Welcher eine solche Relationsvorgabe abbildende Bezug lässt sich selbst unter 

Anerkennung eines weiten Typisierungsspielraums zwischen den kommunalen Kosten o-

der den gezogenen/ ziehbaren Vorteilen zur Grundstücks- und Gebäudefläche und vor al-

lem den gewählten Faktoren herstellen? Direkte Zurechenbarkeit scheidet aus; hier dürfte 

das Feld auch bereits weitgehend durch Gebühren und Beiträge besetzt sein. Es kann also 

nur noch um nicht mehr direkt zurechenbare Kosten oder Vorteile gehen. Ich kann insoweit 

indes nicht erkennen, dass sich hier derart pauschal ein rationaler Zusammenhang zwi-

schen der Grundstücks- und Gebäudefläche einerseits und den gemeindlichen Kosten 

bzw. der Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen (insbesondere: Infrastruktur) ande-

rerseits begründen lässt.76 Kommunale Ausgaben und der Nutzen aus kommunalen Leis-

tungen dürften vielmehr standortabhängig sein. Dies wurde im Schrifttum vor allem am 

Beispiel kommunaler Verkehrsinfrastrukturleistungen begründet.77 Schon angesichts des-

sen kann man nicht davon sprechen, dass der Äquivalenzgedanke in der 

 
75  Vgl. nur BVerfG, Beschluss vom 15.01.2008, 1 BvL 2/04. 

76  Ebenso Lars P. Feld/ Benedikt Fritz, DStJG 35 (2012), 61 (78); Dirk Löhr, BB 2020, 1687 (1689); Thors-

ten Ingo Schmidt, DStR 2020, 249 (252 f.); Roman Seer, DB 2018, 1488 (1493) (begrifflich erweise 

sich die Äquivalenz als Etikettenschwindel). 

77  Siehe Dirk Löhr, BB 2020, 1687 (1690). 
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Bemessungsgrundlage irgendwie sichtbar wird. Und vor allem: Was soll mit den sog. Äqui-

valenzzahlen gemessen werden? Hierzu fehlt bisher jede Erklärung, so dass sich die Ver-

mutung aufdrängt, dass sie willkürlich gewählt sind. Dabei muss man sich vergegenwärti-

gen, dass diese Äquivalenzzahlen maßgeblich die Belastungsverteilung zwischen den ver-

schiedenen Steuerpflichtigen bestimmen. Wer trotz des fehlenden Begründungszusam-

menhangs zwischen Bemessungsgrundlage und Belastungsgrund sowie der Willkürlich-

keit der Äquivalenzzahlen das Flächenmodell für verfassungsfest hält78, entbindet den Ge-

setzgeber letztlich von allen Mindestanforderungen, die das Bundesverfassungsgericht in 

der Grundsteuerentscheidung formuliert hat. Der Gesetzgeber mag hier anzuerkennende 

politische Spielräume haben, aber das Bundesverfassungsgericht hat keinen Freibrief zur 

Beliebigkeit der Bemessungsgrundlage erteilt. Angesichts dessen halte ich den gegenüber 

dem Flächenmodel geltend gemachten Verfassungswidrigkeitseinwand79 für begründet. 

Für das Flächenlage-Modell ist diese Einschätzung nicht so zwingend. Durch den Lagefak-

tor wird zumindest ein (grober) relativer Zusammenhang zwischen Ertragskraft, Lage und 

dem hier klar als Belastungsgrund gewählten Nutzen (Nutzenäquivalenz) hergestellt. Dann 

ergibt sich für den relativen Ansatz des Flächenlage-Modells zumindest der Ansatz eines 

Begründungszusammenhangs. Wegen der relativen Betrachtung ist dieser allerdings deut-

lich geringer ausgeprägt und zudem relativiert der – im Hessischen Eckpunktepapier wohl 

politisch frei gesetzte – Exponent den Lagefaktor sodann wieder. Es wird daher nur „ge-

dämpft“ – regressiv wirkend – eine Tendenz nachgezeichnet.80 Ob dies auch unter Aner-

kennung eines im Hinblick auf die Vollzugsfähigkeit weiten Typisierungsspielraums des 

Gesetzgebers eine verfassungsrechtlich zulässige Abbildung einer realitätsgerechten Nut-

zenrelation ist, ist meines Erachtens eine offene Frage. Ich sehe das Flächenlage-Modell 

daher aus verfassungsrechtlicher Sicht vorerst (d. h. vorbehaltlich weitergehender Konkre-

tisierungen der angedachten Entwürfe) kritisch.81  

  

 
78  Namentlich vor allem Gregor Kirchhof, Gutachten im Auftrag des Zentraler Immobilien Ausschuss e. 

V., 2020, S. 46 ff.; abrufbar unter https://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positio-

nen/PDF/zia_gutachten_grundsteuer_kirchhof.pdf, zuletzt abgerufen am 29.10.2020; Volker Freund 

(Steuerabteilungsleiter im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen), FR 2019, 931 (938 ff.); im 

Ergebnis womöglich auch Joachim Lang, DStJG 35 (2012), 307 (317 f.), der allerdings – dies zeigt der 

Kontext seiner Ausführungen – eher eine lenkende umweltnutzengerechte Steuer im Blick hat. 

79  Vor allem Thorsten Ingo Schmidt, DStR 2020, 249 (252 f.). 

80  Kritisch wegen dieser Inkonsequenz vor allem Dirk Löhr, BB 2020, 1687 (1690). 

81  Für eine Gleichheitskonformität hingegen (im Hinblick auf die Anerkennung schon des reinen Flä-

chenmodells konsequent) Gregor Kirchhof, Gutachten im Auftrag des Zentraler Immobilien Aus-

schuss e. V., 2020, S. 49 f., dort bezogen auf das Modell der niedersächsischen Finanzverwaltung. 
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V. Stellungnahme zur Administrierbarkeit 

1. Maßstab und zeitlicher Bezugspunkt für eine „einfache Administrierbarkeit“ 

Die Frage der einfacheren Administrierbarkeit zielt unter anderem auf den Vollzug des 

Steuergesetzes durch die Finanzverwaltung ab. Es geht um die Frage, wie viel Sach- und 

Personalressourcen erforderlich sind und inwieweit durch den Einsatz digitaler Schnittstel-

len und der Automation des Steuerverwaltungsverfahrens der Steuervollzug ressourcen-

schonend gestaltet werden kann. Da sich Steuern (sinnvollerweise) nicht ohne die Mitwir-

kung des Steuerpflichtigen vollziehen lassen, wird man unter dem Stichwort der „Admi-

nistrierbarkeit“ zudem die Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen, die Lebenszeit und 

Geld kosten (können), betrachten. Das zeigt schon das vielfach anzutreffende Erfordernis 

einer Steuererklärung: Der Steuerpflichtige muss die für die Steuererklärung notwendigen 

Daten dokumentieren, ermitteln und ggfs. aufbereiten. Da die Steuererklärungen vielfach 

bereits das Ergebnis einer rechtlichen Vorabwürdigung abfragen (selbst qm-Angaben zur 

Wohnfläche kann man nur zutreffend machen, wenn man um den rechtlichen Begriff der 

Wohnfläche weiß und diesen auf seine Wohnung angewendet hat), muss er auch dies – 

gegebenenfalls unter Inanspruchnahme eines Steuerberaters – leisten. 

Quantitative Aussagen zu den Vollzugskosten kann ich insoweit nicht treffen. Ich be-

schränke mich auf strukturelle Fragen, die typischerweise vollzugsrelevant sind. Dabei 

geht es weniger um die Komplexität eines Bewertungsverfahrens. Denn Komplexität muss 

nicht zwingend zu einem höheren Vollzugsaufwand führen. Reine Berechnungsfragen sind 

in Anbetracht der Datenverarbeitungsmöglichkeiten durchweg automationsfähig. Die viel 

entscheidendere Frage ist, ob mit einem Bewertungsverfahren, das mehr Rechenschritte 

vorsieht als ein anderes Bewertungsverfahren, auch mehr Vollzugsaufwand sowohl bei 

den Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwaltung verbunden sind. Das wiederum ist 

eine Frage der Datengrundlage und vor allem der Datenbeschaffung. Bezogen auf die hier 

in Rede stehenden Gesetze, Entwürfe bzw. Modelle muss die Frage daher lauten: Geht mit 

einer einfacheren Berechnung auch ein weniger an Daten, Datenbeschaffungsaufwand, 

Datenverifikation und Datenanpassung einher. 

Alle Modelle nehmen für sich in Anspruch, über entsprechende Schnittstellen auf amtlich 

verfügbare Daten zugreifen zu können. Nach der Vorstellung aller Gesetzes- bzw. Entwurfs-

verfasser sollen sich die Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen im Idealfall auf eine 

„Kontroll- und Ergänzungspflicht“ reduzieren. Die Gesetzesbegründung zum Bundes-

grundsteuerrecht rekurriert insoweit wenig überraschend auf ein Schlagwort, das Ausdruck 

des modernen, serviceorientierten Steuervollzugs sein soll: die vorausgefüllte Steuerer-

klärung.82 Die Begründung zum baden-württembergischen Entwurf verwendet diese Be-

grifflichkeit nicht selbst, aber anlässlich der Wiedergabe der Verbandsstellungnahmen 

fällt der Begriff. Anlässlich der ersten Hauptfeststellung auf den 1.1.2022 wird die Voll-

zugsrealität einen solchen Idealzustand indes womöglich nicht erreichen. Für die 

 
82  BT-Drucks. 19/11085, 96. 
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nachfolgende Betrachtung blende ich dies aus. Denn die Administrierbarkeit eines Geset-

zes sollte man nicht in Bezug auf eine Momentaufnahme des Erstanwendungszeitpunktes 

beurteilen, sondern langfristig. Gleichwohl stehen die nachfolgenden Aussagen stets un-

ter dem Vorbehalt, dass die jeweils angekündigten digitalen Schnittstellen, elektronischen 

Workflows und Automatisierungen auch wirklich eingerichtet werden. 

2. Bundesgrundsteuerrecht in der Fassung des Grundsteuerreformgesetzes vom 

26.11.2019 

a. Bewertungsrelevante Daten 

Für die Ermittlung des Grundsteuerwertes bedarf es je nach Grundstücksart unterschiedli-

cher Daten. 

Für die Bewertung eines unbebauten Grundstücks sind erforderlich: 

▪ Grundstücksgröße 

▪ Bodenrichtwert 

Unterstellt man, dass die im Rahmen des Jahressteuergesetz 2020 vorgeschlagene Ergän-

zung des § 247 BewG Gesetz wird, ist der Bodenrichtwert in den meisten Fällen unverän-

dert zu übernehmen. Beide Daten ergeben sich aus amtlichen Datenbeständen und kön-

nen – entsprechende Schnittstellen unterstellt – digital übermittelt, automatisiert verar-

beitet werden und entweder direkt in einer Feststellung des Grundsteuerwertes münden 

oder dem Steuerpflichtigen als vorausgefüllte Steuererklärung zur Verfügung gestellt wer-

den. 

Für die Bewertung eines bebauten Wohngrundstücks sind erforderlich: 

▪ Grundstücksgröße 

▪ Bodenrichtwert 

▪ Wohn-/Nutzfläche und Art der Nutzung (Wohnen/ Nicht-Wohnen) 

▪ Gebäudealter 

Für Grundstücksgröße und Bodenrichtwert gilt das bereits zum unbebauten Grundstück 

Gesagte. 

Die Wohn- und Nutzfläche muss der Steuerpflichtige ermitteln und erklären. Entsprechen-

des gilt für das Gebäudebaujahr. Die Finanzverwaltung verfügt nach meinem Kenntnistand 

zwar vielfach über diese Daten, vor allem in den sog. Einheitswertakten. Der Datenbestand 

ist allerdings wohl nicht digital verfügbar und dürfte zudem – genaue Angaben kann inso-

weit nur die Fachverwaltung machen – zum Teil auch aktualisierungsbedürftig sein. Letz-

teres ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Zuge von Bauordnungsreformen 

mit der Zeit einige Bauvorhaben bauordnungsrechtlich genehmigungsfrei wurden und so-

mit die Bauaufsichtsbehörden insoweit als Informationsquelle ausfielen. Dies wiederum 

wurde nicht durch eine entsprechende Anzeigepflicht des Steuerpflichtigen aufgefangen. 
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Eine solche existierte im alten Recht nicht, weshalb der Bundesfinanzhof in seinem Vorla-

gebeschluss zu Recht von einem nicht mehr hinnehmbaren Vollzugsdefizit gesprochen 

hat.83 Angesichts dessen ist eine Aktualisierung und Verifikation des Grundstücksdaten-

bestandes erforderlich. Dies kann nur durch die entsprechende Mitwirkung des Steuer-

pflichtigen gelingen.  

Dessen Mitwirkungsaufwand dürfte überschaubar sein. Vermieter verfügen vielfach über 

Wohn- und Nutzflächendaten, weil sie nicht selten in Mietverträgen festgehalten werden. 

Zudem erstellen Steuerpflichtige, die Vermietungseinkünfte erzielen, für das Anschaf-

fungs- oder Herstellungsjahr des Vermietungsobjektes typischerweise eine Aufteilungsbe-

rechnung für den Grund und Boden einerseits und das Gebäude andererseits. Auch hierfür 

bedarf es in der Regel schon Wohn- und Nutzflächenangaben. Ferner fragt die Anlage V zur 

Einkommensteuererklärung diese Daten bereits heute Jahr für Jahr ab. Bei vielen Neubau-

ten sind die Daten zudem anlässlich der Einheitswertermittlung – insbesondere auch von 

ihre Grundstücke selbstnutzenden Steuerpflichtigen – abgefragt worden. Sollten die Daten 

nicht mehr beim Steuerpflichtigen vorhanden sein – wobei ich davon ausgehen, dass je-

denfalls bei den Steuerpflichtigen, die selbst Bauherren waren, die Bauunterlagen über-

wiegend noch vorhanden sind – kann subsidiär auch das Finanzamt Auskunft über die ak-

tenkundigen Daten geben. Dessen ungeachtet dürfte es die Steuerpflichtigen auch nicht 

über Gebühr belasten, (in der Regel) einmalig die Wohn-/Nutzfläche ihrer Räumlichkeiten 

– vermutlich nach Maßgabe der Wohnflächenverordnung – zu ermitteln und gegebenen-

falls bei der Bauaufsichtsbehörde das Baujahr zu erfragen. 

Unter Vollzugsgesichtspunkten weist das Gebäudealter freilich einen klärungsbedürftigen 

Aspekt auf. Baumaßnahmen, die der Bezugsfertigkeit nachfolgen und die die Nutzungs-

dauer verlängern (§ 253 Abs. 2 Satz 4 BewG), müssen als solche erkannt, erklärt und veri-

fiziert werden. Allerdings wird man diesen Aspekt nicht überschätzen dürfen. Die Frage 

wird schon wegen der Mindestrestnutzungsdauer von 30 % in vielen Fällen nicht virulent. 

Zudem hat es die Verwaltung durch die Formulierung der maßgeblichen Kriterien, anhand 

derer eine nutzungsverlängernde Baumaßnahme zu bestimmen ist, selbst in der Hand, die-

sen Teilaspekt vollzugsfähig zu halten. Nach meinem Kenntnisstand wird jedenfalls auf 

Bundesebene (anlässlich der Abstimmung koordinierter Ländererlasse für die Bundeslän-

der, die das Bundesgrundsteuerrecht gelten lassen [wollen]) diskutiert, dass – in Abwei-

chung von der bisherigen Verwaltungspraxis84 – hier künftig eine sehr zurückhaltende 

(vollzugsfreundliche) Position eingenommen werden soll. Darüber kann allerdings nur die 

Fachverwaltung Auskunft geben. 

In der Gesamtschau erachte ich die Bundesregelung zur Bewertung bebauter Wohngrund-

stücke daher für einfach administrierbar. 

 
83  BFH, Beschluss vom 22.10.2014, II R 16/13 Rn. 74 ff. 

84  Hier wird mit einem wenig vollzugsfreundlichen „Punktekatalog“ gearbeitet, siehe R B 185.3 ErbStR. 
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Für die Bewertung eines bebauten Nicht-Wohngrundstücks sind erforderlich: 

▪ Grundstücksgröße 

▪ Bodenrichtwert 

▪ Bruttogrundfläche 

▪ Baujahr 

▪ Gebäudeart 

▪ Normalherstellungskosten 

▪ Baupreisindex 

Für Grundstücksgröße und Bodenrichtwert gilt das bereits zum unbebauten Grundstück 

Gesagte. Für das Baujahr verweise ich auf die Anmerkungen zu den bebauten Wohngrund-

stücken. Die Bruttogrundfläche muss der Steuerpflichtige ermitteln. Sie ist nicht identisch 

mit der Wohn-/Nutzfläche, sondern ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäude-

art marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks (siehe wei-

terführend noch Anlage 42 zum BewG, dort I.). Die anderen Daten gibt der Gesetzgeber vor 

bzw. sie ergeben sich aus den Daten des Statistischen Bundesamtes.  

Das Sachwertverfahren dürfte dem Steuerpflichtigen die meiste Mitwirkung abverlangen 

und damit auch den meisten Verifikationsbedarf begründen. Zur Quantität und Qualität 

der insoweit notwendigen Mitwirkung des Steuerpflichtigen kann ich indes keine verallge-

meinerungsfähigen Aussagen treffen. Denn entscheidend sind die Eigenarten des Bewer-

tungsobjektes. Büro- und auch viele Ladengrundstücke, die ausschließlich über Vollge-

schosse verfügen und vielfach auch keine Abgrenzungsfragen in Bezug auf Betriebsvor-

richtungen (diese sind nicht einzubeziehen, s. § 243 Abs. 2 Nr. 2 BewG) aufwerfen, dürften 

tendenziell keinen größeren Vollzugsaufwand auslösen als Mietwohngrundstücke. Auf der 

anderen Seite weisen nach meiner Erfahrung vor allem Fabrik-, Montage- und Lagerhallen 

und andere besondere Gebäude (zum Beispiel ein Einkaufszentrum) viele Besonderheiten 

auf (Teilgeschosse, Betriebsvorrichtungen). Wie repräsentativ gerade diese anspruchsvol-

leren Fälle bezogen auf die Masse der im Sachwertverfahren zu bewertenden Grundstücke 

ist, kann ich nicht beurteilen. Dies kann aber womöglich die Fachverwaltung. Schließlich 

ist noch anzumerken, dass das Sachwertverfahren in seiner Grundstruktur und auch die 

notwendigen Daten (Bruttogrundfläche) nicht wenigen Steuerpflichtigen bereits aus vor-

maligen Einheitsbewertungen und im Übrigen auch aus der erbschaftsteuerlichen Bedarfs-

bewertung bekannt sein dürften. 

b. Monitoring 

Ungeachtet aller digitalen Datenübermittlungen durch staatliche Stellen und der vom Ge-

setzgeber selbst vorgegebenen bewertungsrelevanten Daten sieht das Bundesgrundsteu-

errecht konzeptionell eine Steuererklärungspflicht des Steuerpflichtigen auf die Haupt-

feststellungszeitpunkte vor (unter dem Vorbehalt, dass er hierzu aufgefordert wird, 

§ 228 Abs. 1 BewG). Ferner sieht das Bundesgrundsteuerrecht nunmehr – in zutreffender 
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Umsetzung der gleichheitsrechtlichen Vorgaben für den steuerlichen Gesamtvollzug85 – in 

§ 228 Abs. 2 BewG eine Anzeigepflicht für wertrelevante Veränderungen zwischen den 

Hauptfeststellungszeitpunkten vor: Eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, die sich 

auf die Höhe des Grundsteuerwerts, die Vermögensart oder die Grundstücksart auswirken 

oder zu einer erstmaligen Feststellung führen kann, ist auf den Beginn des folgenden Ka-

lenderjahres anzuzeigen (Anzeigefrist: ein Monat). Dies verlangt von dem Steuerpflichti-

gen eine Art „Überwachung“ der grundsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen („Monito-

ring“). Dies dürfte vor allem die Steuerpflichtigen bei gewerblicher Nutzung betreffen, da 

hier wertrelevante Veränderungen baulicher Art (Veränderung der Bruttogrundfläche) eher 

anzutreffen sind. 

c. Effizienzgewinne bei IT-Verfahren und Software 

Im Falle der Übernahme des Bundesgrundsteuerrechts dürfte für das Land NRW eine Zu-

griffsmöglichkeit auf die Ressourcen des KONSENS-Projektes bestehen. Diese Frage kann 

indes nur die Fachverwaltung seriös beantworten. 

3. Entwurf eines Gesetzes zur Regelung einer Landesgrundsteuer der Landesregie-

rung Baden-Württemberg vom 29.09.2020 (LT-Drucksache BW 16/8907) 

a. Bewertungsrelevante Daten 

Für die Ermittlung des Grundsteuerwertes bedarf es nach § 38 LGrStG BW-E der Grund-

stücksfläche und des Bodenrichtwerts. Beide Daten ergeben sich aus amtlichen Datenbe-

ständen und können – entsprechende Schnittstellen unterstellt – digital übermittelt, au-

tomatisiert verarbeitet werden und entweder direkt in einer Feststellung des Grundsteuer-

wertes münden oder dem Steuerpflichtigen als vorausgefüllte Steuererklärung zur Verfü-

gung gestellt werden. Bei isolierter Betrachtung des Grundsteuerwertfeststellungsverfah-

rens erscheint das baden-württembergische Modell einfach administrierbar – sowohl für 

die Finanzverwaltung als auch den Steuerpflichtigen. 

Dies gilt in dieser Allgemeinheit allerdings nur dann, wenn auch die übrigen Rahmenbe-

dingungen unverändert bleiben. Der baden-württembergische Landesgesetzgeber geht – 

ebenso wie der Bundesgesetzgeber – nämlich davon aus, dass sich sein Konzept deshalb 

weitgehend vollautomatisiert verwirklichen lässt, weil die Bodenrichtwerte „bindend“ 

sind. Dies entspricht in der Tat der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs.86 An 

dieser Stelle soll das damit verbundene verfassungsrechtliche Problem nicht im Detail er-

örtert werden. Hinzuweisen ist aber zumindest auf Art. 19 Abs. 4 GG, wonach der Steuer-

pflichtige grundsätzlich die Möglichkeit haben muss, sich sowohl im Verwaltungs- als auch 

Gerichtsverfahren hinsichtlich jedes einzelnen Tatbestandsmerkmals, welches den Ein-

griff in seine Rechtsstellung legitimiert, zu behaupten (vollständige richterliche Kontrolle 

 
85  BFH, Beschluss vom 22.10.2014, II R 16/13 Rn. 74 ff. 

86  Siehe nur BFH, Urteil vom 11.5.2005, II R 21/02 Rn. 11. 
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in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht).87 Ausnahmen sind zulässig, müssen aber durch 

Gesetz angeordnet werden und bedürfen eines sachlichen Grundes. Gemessen hieran 

lässt sich der Beurteilungsspielraum, der den Gutachterausschüssen aufgrund ihrer be-

sonderen Sachkunde und Erfahrung in Ansehung des Ableitungsvorgangs bisher zugestan-

den wurde, rechtfertigen. Für die Rechtfertigung war aber bisher auch relevant, dass der 

Steuerpflichtige die Möglichkeit eines gutachterlichen Gegenbeweises hat.88 Die Kollegin 

Johanna Hey hat diesbezüglich bereits im Bundesgesetzgebungsverfahren zur Grund-

steuer zu Recht angemerkt, dass die mangelnde Justiziabilität des Ableitungsvorgangs al-

lerdings fortan kritischer gesehen werden muss, wenn es keine Nachweismöglichkeiten in 

Bezug auf einen niedrigeren Wert mehr gibt.89 Dieser Aspekt verschärft sich im LGrStG BW-

E nunmehr sogar noch ein Stück weit, weil hier überhaupt keine Anpassungen mehr vorge-

sehen sind und der Gesetzgeber vollständig auf die Einhaltung der „30 %-Toleranzregel“ 

des § 10 Abs. 3 ImmoWertVO vertraut. In rein tatsächlicher Hinsicht wird man nicht aus-

schließen können, dass die Bodenrichtwerte als einziger Bestandteil des Grundsteuerwer-

tes hinsichtlich ihres Zustandekommens von den Steuerpflichtigen deutlich kritischer hin-

terfragt werden dürften. In rechtlicher Hinsicht kann dann nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Finanzgerichte wegen Art. 19 Abs. 4 GG die Kontrolldichte erhöhen. Im neuen 

Recht dürfte dabei vor allem die Beachtung des § 10 Abs. 3 ImmoWertVO in den gerichtli-

chen Fokus rücken. Freilich kann niemand vorhersagen, wie sich die Rechtsprechung künf-

tig hierzu positionieren wird. Es überrascht allerdings, dass der baden-württembergische 

Entwurf diesen für den Vollzugsaufwand nicht unerheblichen Aspekt gar nicht aufgreift. 

b. Messzahlrelevante Daten 

Der baden-württembergische Entwurf sieht – was bei einem Bodenwertmodell nicht zwin-

gend erforderlich wäre – die Anwendung nach der Nutzungsart differenzierender Messzah-

len vor. Das hat zur Folge, dass doch mehr Daten erhoben werden müssen als lediglich 

Grundstücksfläche und Bodenrichtwert. Insbesondere bei gemischt genutzten Grundstü-

cken muss die Finanzverwaltung prüfen, ob die Wohnfläche die Nicht-Wohnfläche über-

wiegt. Der Entwurf geht zwar (meines Erachtens lebensnah) davon aus, dass bei vielen 

Grundstücken die Zuordnung einfach ist.90 Gleichwohl müssen die Daten in gewiss nicht 

zu vernachlässigen Fällen abgefragt werden, vom Steuerpflichtigen ermittelt bzw. vorge-

halten und am Ende auch von der Verwaltung zumindest in einem für einen gleichheits-

konformen strukturellen Gesamtvollzug ausreichendem Maße verifiziert werden.  

Wie viele Gebäude dies letztlich betrifft, kann ich indes nicht prognostizieren. Die Finanz-

verwaltung wird aber anhand ihrer Daten zur Einheitsbewertung Auskunft darüber geben 

können, wie hoch die Anzahl der gemischt-genutzten Gebäude im Sinne von 

§ 75 Abs. 4 BewG ist und dies kann ein erster Anhaltspunkt für die Prognose sein (in Bezug 

 
87  Statt vieler BVerfG, Beschluss vom 31.5.2011, 1 BvR 857/07. 

88  BFH, Urteil vom 11.5.2005, II R 21/02 Rn. 11. 

89  Johanna Hey, ZG 2019, 297 (317 f.); ebenso Roman Seer, FR 2019, 941 (948). 

90  LT-Drucks. BW 16/8907, 82. 
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auf die Aussagekraft der Daten ist indes zu beachten, dass nach § 75 BewG die Wohnnut-

zungsquote bei einem Mietwohngrundstück bei 80 % liegen muss, während 

§ 40 Abs. 3 LGrStG BW-E 50 % ausreichen lässt). Festzuhalten ist jedenfalls, dass die für 

den Vollzug des LGrStG BW-E notwendigen Daten (Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, 

Wohn- und Nutzfläche insgesamt, Wohnfläche im Besonderen) dann doch in einem größe-

ren Maße mit dem Bundesgrundsteuerrecht deckungsgleich sind, als es der Entwurf viel-

fach suggeriert. Soweit ersichtlich fehlt als individuelles, vom Steuerpflichtigen (in der Re-

gel nur einmal bei der ersten Hauptfeststellung, siehe oben V. 2. a.) zu erklärendes Datum 

nur das „Alter des Gebäudes“. 

Dies alles hat ferner zur Folge, dass die Steuerpflichtigen bei gemischt-genutzten Grund-

stücken – ebenso wie im Bundesgrundsteuermodell – die Nutzungsanteile „beobachten“ 

(Monitoring, siehe V. 2. b.) und relevante Veränderungen (Wechsel von Wohn- zu Nicht-

Wohnnutzung bzw. umkehrt und damit Überschreitung bzw. Unterschreitung der 50 %) an-

zeigen müssen (siehe § 44 Abs. 2 LGrStG BW-E). 

c. Effizienzgewinne bei IT-Verfahren und Software 

Die Software für den weitgehend automatisierten Vollzug des Bodenwertmodells muss 

nach meinem Kenntnistand noch entwickelt bzw. beschafft werden. Davon geht auch der 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus und verweist in diesem Zusammenhang 

auf Effizienzgewinne, die sich daraus ergeben können, dass zwei Bundesländer identische 

IT-Verfahren und Software nutzen. Das ist richtig, aber auch nur eine Frage der Perspektive: 

Wer das Bundesgrundsteuerrecht übernimmt, wird gemeinsam mit dem Bund und mit den 

Bundesländern, die dieses Modell übernehmen, ebenso Synergieeffekte realisieren kön-

nen (siehe bereits V. 2. c.). 

d. Wechselwirkung mit der Gewerbesteuer 

Zu guter Letzt möchte ich auf eine Wechselwirkung mit der Gewerbesteuer hinweisen, die 

es zu beobachten gilt: Die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage wird grundsätzlich 

gekürzt um 1,2 Prozent des Einheitswertes des zum Betriebsvermögen des Gewerbetrei-

benden gehörenden und nicht von der Grundsteuer befreiten Grundbesitzes (§ 9 Nr. 1 

Satz 1 GewStG, sog. einfache Kürzung). Die Regelung dient der (freilich im Ergebnis nur 

sehr unvollkommen erreichten) Vermeidung einer wirtschaftlichen Doppelbelastung mit 

Realsteuern, also Grundsteuer und Gewerbesteuer.91 Eine Anpassung des § 9 Nr. 1 

Satz 1 GewStG an das neue Grundsteuerrecht des Bundes ist bisher noch nicht erfolgt.  

Wenn der Bundesgesetzgeber die Regelung anpasst, wird er sich die Frage stellen müssen, 

wie er mit den konzeptionell verschiedenen Grundsteuerwerten in den Ländern umgeht. 

Sollte der Gesetzgeber an dem Konzept des § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG (Kürzung zwecks Ver-

meidung einer Doppelbelastung) festhalten, ist eine denkbare Option, dass er (allein) den 

nach Bundesrecht ermittelten Grundsteuerwert für maßgeblich erklärt. Die 

 
91 BT-Drucks. 9/842, 70 f.; BFH-Urteil vom 18.4.2000, VIII R 68/98. 
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Landesfinanzbehörden müssten für Gewerbetreibende, die über eigenen Grundbesitz ver-

fügen, die Grundstücke also doppelt bewerten, einmal für die Grundsteuer selbst (nach 

Landesrecht) und einmal für die Gewerbesteuer (nach Bundesrecht). Ich halte es für sehr 

unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt. Anlässlich einer Podiumsdiskussion vor eini-

gen Wochen hat ein Vertreter/ eine Vertreterin des Bundesfinanzministeriums die Frage 

allerdings als offen bezeichnet. 

Ungeachtet der Frage, welche Lösung der Bundestag am Ende präferieren wird, sollte man 

dieses – die Administrierbarkeit für einen Teil der wirtschaftlichen Einheiten in Frage stel-

lende – Risiko schon deshalb nicht überschätzen, weil die Änderung des GewStG der Zu-

stimmung der Länder bedarf. Denn für eine Fortführung der sog. einfachen gewerbesteuer-

lichen Kürzung ist eine solche Änderung erforderlich. Derzeit verweist § 9 Nr. 1 Satz 1 Ge-

wStG explizit auf den Einheitswert und wenn es keine Einheitswerte mehr gibt, gibt es auch 

(bundesweit) keine Kürzung mehr. Ohne eine Änderung des § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG tritt 

also der Grundsteuerwert nicht automatisch an die Stelle des Einheitswertes. Der Landes-

gesetzgeber muss die gewerbesteuerliche Wechselwirkung daher nicht in seine Abwägung 

über das Für und Wider einer Abweichungsgesetzgebung einstellen. Das Land muss ledig-

lich in Ansehung der künftigen gewerbesteuerlichen Bundesgesetzgebung – ebenso wie 

wegen des bereits unter III. 3. a. beschriebenen theoretisch denkbaren „Ping-Ping-Effekts“ 

im Hinblick auf Art. 72 Abs. 3 Satz 3 GG – „wachsam“ sein. 

4. Wertunabhängige Modelle (reines Flächenmodell und Flächen-Lagemodell) 

Das reine Flächenmodell kommt mit den Daten „Grundstücksfläche“ und „Gebäudefläche“ 

aus. In Bezug auf die Gebäudefläche wird ein weitgehend automatisiertes Verfahren erwo-

gen, dessen Realisierbarkeit ich nicht beurteilen kann. Der Steuerpflichtige kann aller-

dings die konkrete Gebäudefläche nachweisen. In wie vielen Fällen Steuerpflichtige dies 

tun werden, lässt sich nur prognostizieren, wenn man weiß, wie groß die Abweichungen 

zwischen dem automatisiert ermittelten Wert und den tatsächlichen Gebäudeflächen zu 

Lasten der Steuerpflichtigen sein werden. Umso größer die Diskrepanz ist, umso mehr 

Steuerpflichtige werden von der Möglichkeit des Gegenbeweises Gebrauch machen. Des-

sen ungeachtet geht das Eckpunktepapier davon aus, dass sich die Gebäudefläche bei 

besonderen Gebäuden (Fabrik-, Montage- und Lagerhallen, Einkaufszentren etc.) und bei 

gemischt-genutzte-Grundstücken wohl nicht automatisiert ermitteln lässt. Dies soll 10 % 

der Grundstücke betreffen.92 Zumindest für diese Grundstücke bleibt es daher bei dem 

gleichen Ermittlungs- und Verifikationsaufwand, der auch mit dem Sachwertverfahren im 

Bundesgrundsteuermodell einhergeht. Entsprechendes gilt für den Monitoringaufwand im 

weiteren Zeitablauf. 

 
92  Eckpunktepapier für eine vereinfachte Grundsteuer nach dem Äquivalenzprinzip, S. 14; abrufbar un-

ter https://www.ihk-koeln.de/upload/Grundsteuer_Eckpunkte_10591.pdf, zuletzt abgerufen am 

28.10.2020. 
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Für das Flächen-Lage-Modell dürfte dies alles weitgehend entsprechend gelten. Hinzu-

kommt indes noch der Bodenrichtwert bzw. der hieraus abgeleitete Lagefaktor als Datum, 

der allerdings digital beigestellt und verarbeitet werden kann. 

Für Rückfragen und weitergehende Erläuterungen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Marcel Krumm) 

Universitätsprofessor 

im zweiten Hauptamt Richter am Finanzgericht Münster 


